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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 21.08.2024*

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts

In der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Sömmerda ist schnellstmöglich eine Stelle als

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
Kommunalaufsicht

befristet im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertre-
tung zu besetzen.

Aufgaben:

1. Widerspruchsbearbeitung
•	 Bearbeitung von Widerspruchsverfahren aus allen Bereichen, 

insbesondere: Hundesteuer, Straßenausbaubeiträge, Kinder-
gartengebühren, Herstellungsbeiträge Abwasser, Kostener-
satz Feuerwehr, Bestattungskosten

•	 Beratung der Gemeinden in Bezug auf Widerspruchsverfahren
•	 Erarbeitung von Stellungnahmen für das Verwaltungsgericht 

bei Klagen

2. Allgemeine und spezielle Finanzaufsicht
•	 Beratung und Unterstützung der Städte, Gemeinden, Verwal-

tungsgemeinschaften, Zweckverbände und Eigenbetriebe in 
der Wahrnehmung der allgemeinen und besonderen Finanz- 
aufsicht

•	 rechtsaufsichtliche Prüfung mit abschließender Würdi-
gung und/oder Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung von 
HH-Satzungen, HH-Plänen, NHH-Satzungen sowie Haushalts-
sicherungskonzepten

•	 rechtsaufsichtliche Bearbeitung von Klagen in haushalts-
rechtlichen Angelegenheiten

•	 rechtsaufsichtliche Prüfung und Würdigung von Fördermittel- 
anmeldungen und Zuwendungsanträgen

•	 Erstellung von Haushaltsanalysen und Beurteilungen über 
die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Körperschaften

Erwartungen:
•	 Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen Ver-

waltungsdienst oder erfolgreicher Abschluss als Verwaltungs-
fachwirt/in (FL II) oder vergleichbare Qualifikation

•	 anwendungsbereite Kenntnisse des Verwaltungsrechts (insbe-
sondere des Kommunalrechts) sowie des öffentlichen Haus-
haltswesens sind wünschenswert

•	 hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie selbständige 
Arbeitsweise

•	 gutes Ausdrucksvermögen
•	 gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft- 

Office-Anwendungen
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft zur Nutzung 

des Privatfahrzeugs für Dienstfahrten

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

K 515
Ortsausgang Schloßvippach 
Richtung Eckstedt bis Abzweig 
K 530 Richtung Großrudestedt

02.04.24-30.09.24 Vollsperrung Fahrbahnsanierung

über L 1054 Dielsdorf bis 
Abzw. K 9 Markvippach – 
Eckstedt – Großrudestedt 
und in der Gegenrichtung

K 515 Udestedt 
Wilhelm-Pieck-Straße 02.10.24-05.10.24 Vollsperrung Kranstellung örtlich mit 

Einbahnstraßenregelung

B 176 zwischen Frohndorf und Kölleda 14.08.24-16.09.24 Vollsperrung Deckensanierung

Kölleda B 85 bis Streitseebad 
– L 1051 über Dermsdorf – 
Leubingen – Wenigensöm-
mern – Sömmerda B 176 
– Frohndorf und in der Ge-
genrichtung

K 513 Ortsausgang Alperstedt bis
Stadtgrenze Erfurt 23.09.24-21.12.24 Vollsperrung Fahrbahnsanierung

Alperstedt K 11 bis Groß- 
rudestedt – Schwansee –  
Erfurt Stotternheim und in 
der Gegenrichtung

K 18 Walschleben Am See 19.08.24-06.09.24 Vollsperrung
Neubau und Anbindung 
Trafostation im Auftrag
der TEN

K 16 bis Riethnordhausen – 
L 2142 bis Haßleben – K 17 
über Ringleben bis Gebesee  
– B 4 bis Andisleben – K 18 
bis Walschleben und in der  
Gegenrichtung 

Rastenberg 
OT Roldisleben Ortseingang
Dorfstraße 16.09.24-20.12.24 Vollsperrung Ersatzneubau der Brücke 

über den Rollbach über Hinter den Kirschgärten 

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de informieren.
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–– Überprüfung und Aktualisierung des Anschlusses der Gewer-
bebetriebe des Landkreises in der Fachanwendung H&H pro-
Doppik AWI

–– Erstellung von Anschlussbescheiden sowie der Gebührenbe-
scheide

•	 Pflege und ständige Aktualisierung der Fachanwendung H&H 
proDoppik AWI

•	 Feststellung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung bis zur 
Abgabe an das zuständige Ordnungsamt

•	 Widerspruchsbearbeitung
•	 Bearbeitung von Stundungsanträgen

Erwartungen:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachange-

stellte/r (m/w/d) ist zwingend erforderlich
•	 sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gute Auffassungs-

gabe, Kommunikationsfähigkeit 
•	 sichere Kenntnisse im Umgang mit IT-Verfahren und MS- 

Office-Anwendungen (Word, Excel usw.) sowie Bereitschaft zur 
Einarbeitung in die Fachanwendung H&H proDoppik AWI

•	 Bereitschaft zur Fortbildung
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft, für Dienst-

fahrten das Privatfahrzeug zu nutzen

Die Vergütung richtet sich nach der Entgeltgruppe 8 TVöD. Es han-
delt sich hierbei um eine Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von derzeit 39 Stunden. Die Stelle ist unbefristet.

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
20.09.2024 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im  
Internet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

In Abhängigkeit der persönlichen Voraussetzungen ist eine Vergü-
tung bis zur Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA möglich. Es handelt sich 
hierbei um eine Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 39 Wochenstunden. Die Stelle ist befristet im Rahmen 
einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung zu besetzen. 

Bei Vorliegen der persönlichen und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen ist unter Umständen eine unbefristete Übernahme 
bzw. Verbeamtung möglich.

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
30.09.2024 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im  
Internet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts

Im Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes 
Sömmerda ist schnellstmöglich eine Stelle als

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
Abfallwirtschaft

unbefristet zu besetzen.

Wesentliche Aufgaben:
• Veranlagung der Gewerbetreibenden:

–– Beratung sowie Antragsannahme und -bearbeitung
–– Meldung zur Abfallentsorgung gewerblich genutzter Grund-

stücke
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Die Vergütung richtet sich nach der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA. 
Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 39 Wochenstunden. Die Stelle ist unbefri-
stet zu besetzen.

Eine Verbeamtung ist bei der Erfüllung der haushaltsrechtlichen 
und persönlichen Voraussetzungen möglich.

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
20.09.2024 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im  
Internet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Stellenausschreibung der VG Gramme-Vippach

In der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach werden zum  
1. August 2025 

zwei Auszubildende für den 
Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-

angestellte*r in der Kommunalverwaltung 

gesucht.

Was erwartet dich:
•	 eine duale Ausbildung mit einer Dauer von drei Jahren
•	 theoretische Ausbildung an der Thüringer Verwaltungsschule 
•	 Durchlaufen aller Abteilungen in unserer Verwaltungsgemein-

schaft oder als Gastpraktikant an einer anderen Behörde
•	 ein frisches Team von Beschäftigten 
•	 39-Stunden bei einer 5-Tage-Woche bei gleitender Arbeitszeit

Öffentliche Stellenausschreibung	
des Landratsamts

Im Ordnungsamt des Landratsamtes Sömmerda 
ist schnellstmöglich eine Stelle als

Sachbearbeiter/in (m/w/d) Staats-
angehörigkeitsrecht, Personenstandswesen

unbefristet zu besetzen.

Aufgaben:
1. Staatsangehörigkeitsbehörde

•	 Erteilung von Auskünften und Beratung der Bürger sowie von 
Behörden innerhalb und außerhalb des Landratsamtes

•	 Prüfung und Bearbeitung von Anträgen und Verfahren zum 
Bestehen oder Nichtbestehen oder dem Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit, insbesondere Einbürgerungsan-
träge

•	 Rücknahme von Einbürgerungen gem. § 35 StAG
•	 Strafverfolgung gem. § 42 StAG wegen Erschleichen der Ein-

bürgerung
•	 Mitwirkung in Widerspruchs- und Klageverfahren
•	 Erledigung von Stellungnahmen und Berichtspflichten

2. Personenstandswesen
•	 Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter (Standes-

amtsaufsicht)
•	 Aufsicht über die Pass-, Ausweis- und Meldebehörden
•	 Vollzug der Aufgaben nach dem Namensänderungsgesetz

3. Durchführung von amtlichen Beglaubigungen

Erwartungen:

1. Erforderlich ist:
•	 erfolgreicher Abschluss des Vorbereitungsdienstes der Lauf-

bahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
oder 

•	 ein inhaltlich dessen Anforderungen entsprechendes mit 
einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. ein 
gleichwertiger Abschluss oder

•	 ein mit einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium 
oder ein gleichwertiger Abschluss und eine für das ausgeschrie-
bene Aufgabengebiet geeignete Berufserfahrung oder

•	 erfolgreicher Abschluss als Verwaltungsfachwirt/in (FL II) oder 
Verwaltungsbetriebswirt/in und eine für das ausgeschriebene 
Aufgabengebiet geeignete Berufserfahrung

2. Wünschenswert sind:
•	 Berufserfahrung im ausgeschriebenen Aufgabengebiet und 

die damit verbundene sichere Rechtsanwendung der entspre-
chenden Gesetze

•	 vertiefte Kenntnisse im Verwaltungsrecht
•	 gute Organisations-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, 

interkulturelle Kompetenz
•	 Beratungs-, Vermittlungs- und Problemlösungskompetenz
•	 Durchsetzungsvermögen
•	 kompetentes Auftreten gegenüber Behörden, Gerichten und 

Bürgern
•	 Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung
•	 gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft- 

Office-Anwendungen
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft zur Nutzung 

des Privatfahrzeugs für Dienstfahrten
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Du bringst mit:
•	 mindestens einen guten mittleren Bildungsabschluss
•	 Interesse am Lesen und an der Arbeit mit (Gesetzes-)Texten
•	 logisches Denkvermögen, Spontanität, Merkfähigkeit
•	 kommunikativ, sicher in Wort und Schrift
•	 Freude im Umgang mit Menschen

Was verdienst du während der Ausbildung?
Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für 
Auszubildende im öffentlichen Dienst /TVAöD (Stand 03/2024)
•	 1. Ausbildungsjahr: 1.218,26 €
•	 2. Ausbildungsjahr: 1.268,20 €
•	 3. Ausbildungsjahr: 1.314,02 €
Einmal jährlich gibt es eine Lernmittelpauschale von 50,-€/brutto.
Bei Bestehen der Abschlussprüfung im ersten Anlauf gibt es eine 
400,-€/brutto Abschlussprämie.

Bewerbungsfrist: 15.10.2024 

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt!
Sende deine Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, die beiden 
letzten Schulzeugnisse sowie Praktikumsbescheinigungen an die 

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach
Personalamt

Kennwort „Ausbildung“
Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach 

oder digital an die E-Mail-Adresse bewerbung@gramme-vippach.de

Hinweis:
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung. Die zu besetzenden Ausbildungsplätze in gleicher 
Weise für Frauen und Männer geeignet. Der Gleichstellung von 
schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten Beschäftigten 
sind wir in besonderer Weise verpflichtet. Bewerbungen schwer-
behinderter Menschen werden bei gleicher Eignung, Leistung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer 
Interessen geben Sie bitte bereits mit der Bewerbung einen ent-
sprechenden Hinweis. Bewerbungskosten werden nicht erstat-
tet.
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangsbe-
stätigung. Eingereichte Bewerbungsunterlagen können nur zu-
rückgesandt werden, wenn der Bewerbung ein ausreichend fran-
kierter Freiumschlag beigefügt ist.

Hinweise zum Datenschutz
Zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens ist es notwendig, 
personenbezogene Daten zu speichern. Hiermit informieren wir 
Sie über die Verarbeitung Ihrer mit der Bewerbung eingereichten 
Daten sowie unserer im Rahmen des Bewerbungs- und Auswahl-
verfahrens erhobenen Daten. Durch Zusendung Ihrer Bewerbung 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zu Be-
werbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvorschriften 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Anderenfalls 
werden die Unterlagen sechs Monate nach Abschluss des Stellen-
besetzungsverfahrens vernichtet.
Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe 
des Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können 
im Internet unter der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach: www.gramme-vippach.de unter den Rubriken 
„Verwaltung“ – „Datenschutz“ – „Informationen nach Art. 13 ff. 
DSGVO“ eingesehen werden.

Schloßvippach, den 03.08.2024

gez. Andreas Noth
Gemeinschaftsvorsitzender

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der Stadt Weißensee

In der Stadt Weißensee ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle als

Sachbearbeiter/in im Bauamt (m/w/d)

zu besetzen.

Zu dem Aufgabenbereich gehören insbesondere:
•	 Erledigung von Aufgaben der Sachbearbeitung im Bauamt
•	 Kostenüberwachung im Bereich des Bauamtes, Vorbereitung/ 

Zuarbeit zur Haushaltsplanung
•	 Stadt- und Dorfentwicklung sowie Bauleitplanung nach BauGB
•	 Städtebaufördermaßnahmen, Dorfentwicklung
•	 Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge
•	 Vergabe-/Auftragswesen; Zuwendungsrecht, Architektenrecht 

(HOAI)
•	 Bauordnungsrecht
•	 Projektsteuerung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
•	 Durchführung von Vergabeverfahren für Bauleistungen und für 

den Abschluss von Verträgen mit Architekten und Ingenieuren;
•	 Gebühren-/Beitragsrecht
•	 Begleitung von bauplanungsrechtlichen Verfahren (z.B. Flä-

chennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Verkehrsentwick-
lungsplanung, gemeindliches Einvernehmen etc.) sowie von 
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren

Unsere Erwartungen:
•	 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachan-

gestellte/r und/oder als Bautechniker/in im Fachbereich Hoch- 
oder Tiefbau oder ein vergleichbarer Abschluss in einer der 
vorgenannten Fachrichtungen

•	 Zuverlässigkeit, Flexibilität, überdurchschnittliches Engagement, 
Organisations- und Verhandlungsgeschick

•	 Gewandtheit, Sicherheit und Präzision bei mündlicher und 
schriftlicher Darstellung

•	 Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen und  
sicheres Auftreten

•	 Stetige Fort- und Weiterbildungsbereitschaft
•	 Führerschein Klasse B

Die Einstellung erfolgt im Rahmen eines unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnisses mit einem Beschäftigungsumfang von derzeit 
39 Wochenstunden. Wir bieten Ihnen in einem anspruchsvollen 
und vielseitigen Aufgabenfeld eine Beschäftigung im Angestellten-
verhältnis, die Eingruppierung erfolgt nach TVöD gemäß Entgelt-
ordnung VKA. Außerdem werden die nach den tariflichen Bestim-
mungen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) mit 
allen im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen gewährt. Die Ar-
beitszeit kann flexibel im Rahmen einer Gleitzeitregelung gestaltet 
werden.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen. 

Interessierte an der o.g. Tätigkeit richten ihre aussagefähigen Be-
werbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf mit 
Lichtbild, lückenlose Tätigkeitsnachweise, Zeugniskopien, Beurtei-
lungen in Kopie etc.) bitte bis spätestens 30.09.2024 an:

Stadt Weißensee
Hauptamt

Marktplatz 26
99631 Weißensee
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Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Wir bitten um die Zusendung von Bewerbungskopien, da eine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nicht vorgesehen ist. Falls 
Sie bis sechs Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist keine Be-
nachrichtigung von uns bekommen haben, können Sie Ihre einge-
reichten Unterlagen in einer Frist von 4 Wochen abholen, anderen-
falls wird eine Vernichtung der Bewerbungsunterlagen stattfinden. 
Eingereichte Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt 
werden, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter Freium-
schlag beigefügt wurde. Unkosten, die dem Bewerber im Zusam-
menhang mit seiner Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgenden Link abgerufen werden:

https://www.weissensee.de/buerger-stadt/ 
aktuelles/ausschreibungen/stellenausschreibungen/

Auf Wunsch senden wir diese Informationen auch postalisch zu.

Daniel Ecke
Bürgermeister

Stellenausschreibung der Gemeinde Buttstädt

Die Gemeinde Buttstädt sucht zum 1. Januar 2025 zur Neubeset-
zung der unbefristeten Vollzeitstelle

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) 
für die Leitung des Fachbereichs Bürgeramt

Zu den verantwortungsvollen Aufgaben
gehören insbesondere:
•	 Fachliche, organisatorische und personelle Leitung des Bürger-

amtes der Gemeinde Buttstädt 
•	 Gesamtverantwortung für alle Aufgaben des Bürgeramtes in 

den Sachgebieten Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Öffent-
lichkeitsarbeit, Marktwesen und Standesamt

•	 Qualifizierte und fachliche Beratung und Unterstützung der Be-
schäftigten bei Grundsatzfragen in den einzelnen Sachgebieten

•	 Fachliche Beratung der politischen Entscheidungsträger
•	 Information und Beratung von Bürger/innen in allen Angele-

genheiten des Aufgabengebiets
Organisatorische Entwicklungen können Änderungen des Aufga-
ben- und Zuständigkeitsbereiches erforderlich machen. 

Ihr persönliches Anforderungsprofil:
•	 mindestens erfolgreich abgeschlossener Fortbildungslehrgang 

II als Verwaltungsfachwirt/in (m/w/d) oder vergleichbare Qua-
lifikation

•	 Führungskompetenz und -erfahrung, Durchsetzungsvermögen
•	 Idealerweise abgeschlossene Weiterbildung als Standesbeam-

tin oder Standesbeamter oder Bereitschaft zur Weiterbildung
•	 ausgeprägte Teamfähigkeit und Lernbereitschaft
•	 Organisationsgeschick, strategisches und konzeptionelles Den-

ken, Kommunikationsfähigkeit
•	 schnelle Entscheidungsfähigkeit und selbstständiges Arbeiten, 

teamorientierte Arbeitsweise
•	 sehr gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen sowie Bereit-

schaft, sich umfassend in die Fachsoftware einzuarbeiten
•	 Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur Nutzung des Dienst-

fahrzeuges  

Sie suchen eine spannende, berufliche und persönliche Herausfor-
derung, sind neugierig, möchten auch schwierige Aufgaben lösen? 
Dann sollten Sie sich bewerben.

Unser Angebot:
Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer tarifge-
rechten Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) mit Eingruppierung nach der persönlichen Qualifi-
kation in Entgeltgruppe 10 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). 
Es erwartet Sie eine Führungsposition mit 39 Wochenstunden in 
einem abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufga-
bengebiet. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürPStV ist die Befähigung für 
den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst oder eine 
vergleichbare Befähigung für die Bestellung zum Standesbeamten 
erforderlich. Bei Vorliegen beamten-, laufbahn- und haushalts-
rechtlicher Voraussetzungen wird die Übernahme in ein vergleich-
bares Beamtenverhältnis geprüft. 

Haben Sie Interesse?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
Nachweisen in Kopie bis spätestens zum 11. September 2024 
postalisch an die 

Gemeinde Buttstädt
Kennwort: Stellenausschreibung Bürgeramt

Personalamt
Großemsener Weg 5

99628 Buttstädt

Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.

Für Rückfragen steht Ihnen das Personalamt telefonisch unter 
036373 41113 oder per E-Mail unter personalamt@lg-buttstaedt.de 
zur Verfügung. 

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Hendrik Blose
Bürgermeister

Stellenausschreibung der Gemeinde Buttstädt

Die Gemeinde Buttstädt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet und in Vollzeit bzw. Teilzeit 

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) 
für die Sachbearbeitung in den Fachämtern 

der Verwaltung mit Schwerpunkt im 
Fachbereich der Kämmerei

Zu den verantwortungsvollen Aufgaben
gehören insbesondere:
•	 Mitarbeit im Fachbereich der Kämmerei, insbesondere Unter-

stützung im Umstellungsprozess auf den § 2b UstG und Umset-
zung der Neuregelungen 

•	 Anordnungswesen
•	 Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, steuer- und verwal-

tungsrechtlichen Fragestellungen
•	 Unterstützung bei der Erstellung von Satzungen und Dienstan-

weisungen
•	 Verantwortung über die Softwareprogramme
•	 Mitarbeit bei diversen Projekten der Fachämter  

Ihr persönliches Anforderungsprofil:
•	 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachan-

gestellte/r (m/w/d) oder vergleichbare abgeschlossene Verwal-
tungs- oder kaufmännische Ausbildung bzw. Qualifikation
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•	 Freundliches und sicheres Auftreten
•	 Zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten, Flexibilität und 

Teamfähigkeit
•	 Sicherer Umgang mit dem PC und den üblichen Office-Anwen-

dungen

Sie suchen eine abwechslungsreiche, berufliche und persönliche 
Herausforderung? Dann sollten Sie sich bewerben.

Unser Angebot:
Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer tarifge-
rechten Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) und Eingruppierung nach der persönlichen Qualifi-
kation entsprechend der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). 

Haben Sie Interesse?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Un-
terbreitung Ihrer Gehaltsvorstellungen und Nachweisen in Kopie 
bis spätestens zum 11. September 2024 postalisch an die 

Gemeinde Buttstädt
Kennwort: Stellenausschreibung Kämmerei

Personalamt
Großemsener Weg 5

99628 Buttstädt

Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.

Für Rückfragen steht Ihnen das Personalamt telefonisch unter 
036373 41113 oder per E-Mail unter personalamt@lg-buttstaedt.de 
zur Verfügung. 

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Hendrik Blose
Bürgermeister

Stellenausschreibung der Gemeinde Buttstädt

Bei der Gemeinde Buttstädt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle 

eines Technischen Mitarbeiters (m/w/d) 
mit Springertätigkeiten in den kommunalen 

Kindertagesstätten
unbefristet zu besetzen. Die Einstellung erfolgt in Teilzeitbeschäf-
tigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden und 
einer leistungsgerechten Vergütung nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD), Entgeltgruppe 2. Die Probezeit beträgt 
6 Monate.

Wir suchen einen engagierte/n Technische/n Mitarbeiter/in 
(m/w/d) zur Gebäudereinigung in den Kindertagesstätten und 
zur Bereitstellung der Verpflegung. Der/die Springer/in (m/w/d) 
wird beim Träger zu Vertretungen im technischen Bereich in allen 
sieben Kindertagesstätten innerhalb des Gemeindegebietes sowie 
deren aktuellen Öffnungszeiten eingesetzt. Dies setzt eine hohe 
Flexibilität der Mitarbeitenden voraus.

Die Bewerber/innen (m/w/d) sollten über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und einen Gesundheitspass verfügen und diese 
nachweisen können. Insbesondere werden Kenntnisse im Reini-
gungsbereich sowie in der Anwendung von Reinigungsmitteln vo-
rausgesetzt. Darüber hinaus sind für die Springertätigkeiten der 
Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zur Nutzung des eige-
nen PKW für Dienstfahrten erforderlich.

Eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise sowie Pünkt-
lichkeit werden vorausgesetzt. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Nachweisen in 
Kopie senden Sie bitte bis spätestens 11. September 2024 an die

Gemeinde Buttstädt
Kennwort: Technisches Personal

Personalamt 
Großemsener Weg 5

99628 Buttstädt

Hinweise
Bitte beachten Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Ma-
sern gemäß den Regelungen des Masernschutzgesetzes Einstel-
lungsvoraussetzung ist. 

Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.

Für Rückfragen steht Ihnen das Personalamt telefonisch unter 
036373 41113 oder per E-Mail unter personalamt@lg-buttstaedt.de 
zur Verfügung. 

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Hendrik Blose
Bürgermeister

Stellenausschreibung der Gemeinde Buttstädt

Die Gemeinde Buttstädt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet zur Absicherung des laufenden Dienstbetriebs

eine/n Erzieher/in (m/w/d) für den Einsatz 
in den kommunalen Kindertagesstätten

In insgesamt sieben Kindertagesstätten im Gemeindegebiet bietet 
die Gemeinde Buttstädt als Träger mit einer Kapazität von insge-
samt bis zu 400 Betreuungsplätzen Bildung, Betreuung und Erzie-
hung von Kindern im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt an. Mit viel Engagement und Freude werden die 
Kinder täglich durch das pädagogische Fachpersonal auf dem Weg 
zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit begleitet. Der Perso-
naleinsatz erfolgt nach Dienstplan.

Wenn Sie Teil eines praxiserfahrenen Teams werden und Ihre Er-
fahrungen, Ideen und Kompetenzen in unsere zukünftige pädago-
gische Arbeit einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung. 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere:
•	 Pädagogische und pflegerische Betreuung sowie Förderung der 

individuellen Entwicklung von Kleinkindern
•	 Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Kon-

zepts
•	 Beobachtung, Dokumentation und Auswertung des Entwick-

lungsverlaufes
•	 Mitwirkung bei der Gestaltung der Gruppenarbeit
•	 Begleitung der Eltern im Sinne einer respektvollen Erziehungs-

partnerschaft
•	 Organisation und Begleitung bei Ausflügen, Exkursionen und 

anderen freizeitpädagogischen Unternehmungen
•	 Mitwirkung bei der Anleitung von Praktikanten
•	 Verantwortung für die Umsetzung des Hygieneplanes
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Abschnitt 2: Gebührentarif
§ 6	 Nutzungsgebühren
§ 7	 Bestattungsgebühren
§ 8	 Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen
§ 9	 Gebühren für die Grabberäumung
§ 10	 Friedhofsunterhaltungsgebühren
§ 11	 Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle, 
	 einer Friedhofskapelle oder einer Kirche
§ 12	 Verwaltungskosten
§ 13	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1: Gebühren

§ 1
Gebührenpflicht

(1)	 Für die Benutzung des Friedhofs in Kölleda, seiner Einrich-
tungen und Anlagen sowie für besondere Leistungen des Friedhofs-
trägers werden Gebühren nach Maßgabe dieser Friedhofsgebühren-
satzung erhoben.
(2) 	 Werden erbrachte Leistungen nur teilweise in Anspruch ge-
nommen, so ist dennoch die volle Gebühr zu entrichten. Wird von der 
Benutzung des Friedhofs und seiner Bestattungseinrichtungen nach 
Beantragung Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu erset-
zen, die dem Friedhofsträger entstanden sind.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) 	 Schuldner der Gebühr ist
1.	 der Nutzungsberechtigte,
2.	 der für die Grabstätte Verantwortliche,
3.	 der Antragsteller beziehungsweise Auftraggeber einer ge-
bührenpflichtigen Leistung.
(2) 	 Für die mit der Bestattung zusammenhängenden Gebühren 
haftet in jedem Falle auch der Bestattungspflichtige (Haftungsschuld-
ner).
(3) 	 Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Gebühr und Fälligkeit

(1) 	 Die Gebühren entstehen mit der Inanspruchnahme von 
Leistungen nach der Friedhofssatzung. Die Festsetzung der Gebühren 
erfolgt durch schriftlichen Gebührenbescheid.
(2) 	 Der Gebührenbescheid wird dem Gebührenschuldner durch 
einen einfachen Brief bekannt gegeben. Die Gebühren werden mit Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(3) 	 Der Friedhofsträger kann - außer in Notfällen - die Benut-
zung des Friedhofs und seiner Einrichtungen untersagen sowie Leis-
tungen verweigern, solange fällige Gebühren nicht entrichtet worden 
sind und auch keine entsprechende Sicherheit geleistet worden ist.
(4) 	 Nicht rechtzeitig gezahlte Gebühren werden kostenpflichtig 
angemahnt. Nach erfolgloser Mahnung können die Gebühren und die 
durch die Mahnung entstandenen Kosten im Wege des landesrechtli-
chen Verwaltungsvollstreckungsverfahrens beigetrieben werden.

§ 4
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren

(1) 	 Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teil-
weise erlassen werden.
(2) 	 Wird auf eine Grabstelle vor Ablauf des Nutzungsrechtes 
verzichtet, so werden die bei der Überlassung des Nutzungsrechtes 
gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilweise, zurückgezahlt.

§ 5
Rechtsmittel

(1) 	 Gegen den Gebührenbescheid des Friedhofsträgers kann 
der Betroffene innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei dem Friedhofsträger

Evangelische Kirchengemeinde Kölleda - Friedhofsverwaltung - 
Roßplatz 44, 99625 Kölleda

Widerspruch einlegen.

Ihre Qualifikation:
•	 Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in (m/w/d) oder 

einer gleichwertigen Anerkennung als pädagogische Fachkraft 
gemäß § 16 ThürKigaG

•	 vorzugsweise nachweisbare praktische Erfahrungen in der Ar-
beit mit Kindern im Kita-Bereich

•	 Führerschein Klasse B

Wir bieten ein befristetes Arbeitsverhältnis:
•	 in Teilzeitarbeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 33 

Stunden und flexibler Bedarfsanpassung bei erhöhten Kinder-
zahlen bis zur Vollbeschäftigung 

•	 mit tarifgerechter Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) entsprechend der Eingruppierung in 
Entgeltgruppe S 8a der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) – Be-
sonderer Teil für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

•	 30 Tage Erholungsurlaub, 2 Regenerationstage bei 5-Tage-Woche 
pro Kalenderjahr

•	 monatliche SuE-Zulage (Teilumwandlung in bis zu 2 zusätzliche 
Freistellungstage)

•	 betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
•	 Jahressonderzahlung und betriebliche Krankenversicherung
•	 Fahrradleasing mit Entgeltumwandlung
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben Sie Interesse?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen mit Nachweisen über die beruflichen Qualifikationen sowie 
Kopien von Arbeitszeugnissen, die nicht älter als drei Jahre sein 
sollten, bis spätestens 11. September 2024 postalisch an die 

Gemeinde Buttstädt
Kennwort: Erziehung

Personalamt
Großemsener Weg 5

99628 Buttstädt
Hinweise
Bitte beachten Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Ma-
sern gemäß den Regelungen des Masernschutzgesetzes Einstel-
lungsvoraussetzung ist. 
Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.
Für Rückfragen steht Ihnen das Personalamt telefonisch unter 
036373 41113 oder per E-Mail unter personalamt@lg-buttstaedt.de 
zur Verfügung. 
Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Hendrik Blose
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Evangelischen	
Kirchengemeinde Kölleda vom 29.09.2022

Inhaltsübersicht:

Abschnitt 1: Gebühren
§ 1	 Gebührenpflicht
§ 2	 Gebührenschuldner
§ 3	 Entstehung der Gebühr und Fälligkeit
§ 4	 Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren
§ 5	 Rechtsmittel
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(2) 	 Hilft der Friedhofsträger dem Widerspruch nicht ab, so er-
lässt das zuständige aufsichtsführende Kreiskirchenamt einen Wider-
spruchsbescheid.
(3) 	 Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Kreis-
kirchenamtes ist der Klageweg zum zuständigen staatlichen Verwal-
tungsgericht eröffnet.
(4) 	 Widerspruch und Klage gegen den Gebührenbescheid ha-
ben keine aufschiebende Wirkung, das heißt, die Verpflichtung zur 
sofortigen Zahlung wird durch die Einlegung eines Rechtsmittels nicht 
aufgehoben.
(5) 	 Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung 
entsprechend.

Abschnitt 2: Gebührentarif

§ 6
Nutzungsgebühren

(1) 	 Für Nutzungsrechte an Grabstätten werden folgende Ge-
bühren erhoben:
1.	 für Reihengräber
1.1.	 je Reihengrabstätte
1.1.1.	 Erdbestattungen
1.1.2.	 Urnenbeisetzungen
1.2.	 je Reihengrabstätte für Kinder unter fünf Jahren
	 Werden nebeneinander liegende Reihengrabstätten 		
	 gemeinsam genutzt, so gelten für sie die Grabkosten		
	 für Wahlgrabstätten.
1.2.1.	 Erdbestattungen
1.2.2.	 Urnenbeisetzungen
2.	 für Wahlgräber
2.1.	 je Wahlgrabstätte
2.1.1.	 Erdbestattungen			   652,00 €
2.1.2.	 Urnenbeisetzungen		  652,00 €
2.2.	 Zuschlag je Wahlgrabstätte in bevorzugter Lage
2.3.	 für Urnenbeisetzungen in einer schon belegten Wahlgrabstätte
3.	 für eine Grabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage 		
	 je Grabstätte			   513,00 €
3.1.	 Erdbestattungen
3.2.	 Urnenbeisetzungen

Für das Anbringen einer Namenstafel, die Aufnahme persönlicher 
Daten auf einer Namenstafel am gemeinsamen Grabmal oder für 
ähnliche Leistungen werden Gebühren in Höhe der tatsächlich anfal-
lenden Kosten einschließlich Mehrwertsteuer erhoben. -entfällt-

(2) 	 Für die Verlängerung oder den Wiedererwerb von Rechten 
an Grabstätten werden pro Grabstätte und Jahr folgende Gebühren 
erhoben:
1.	 anlässlich der Belegung der zweiten Stelle 			 

eines Doppelwahlgrabes	   		  52,00 €
2.	 anlässlich der Belegung eines Wahlgrabes mit 		

einer weiteren Urne	  		  26,00 €
3.	 bei sonstigen Verlängerungen oder dem Wiedererwerb		

eines Rechtes an einer Grabstätte		  26,00 €

§ 7
Bestattungsgebühren

(1)	 Für das Ausheben und Schließen eines Grabes, jedoch ohne 
Bedecken mit einer Bepflanzung, werden folgende Gebühren erhoben:
1.	 bei der Sargbestattung eines verstorbenen Kindes unter 		
	 fünf Jahren, eines Fehlgeborenen oder
	 einer Leibesfrucht
1.1.	 in einem Reihengrab
1.2.	 in einem Wahlgrab			  560,00 €
1.2.1.	 Erstbestattung			   560,00 €
1.2.2.	 jede weitere Bestattung	
1.3.	 in einer Gemeinschaftsgrabanlage
2.	 bei der Sargbestattung einer Leiche vom fünften Lebensjahr ab
2.1.	 in einem Reihengrab
2.2.	 in einem Wahlgrab			  630,00 €
2.2.1.	 Erstbestattung			   630,00 €
2.2.2.	 jede weitere Bestattung	
2.3.	 in einer Gemeinschaftsgrabanlage

3.	 bei der Beisetzung von Urnen werden folgende Kosten erhoben	
3.1.	 in einem Reihengrab
3.2.	 in einem Wahlgrab je Urne		  210,00 €
3.3.	 für die Beisetzung in einer Gemeinschaftsgrabanlage		
					     925,00 €
(2)	 Für die Beisetzung in einer Ehrengrabstätte werden keine 
Gebühren erhoben/folgende Gebühren erhoben:
(3)	 Bei außergewöhnlich schwierigen Bodenverhältnissen (Ge-
stein, tief gehender Frost, Morast, Tiefenbegräbnis) wird ein Zuschlag 
erhoben in Höhe von:			    -entfällt-
(4)	 Für Bestattungen an Samstagen nach Uhr wird ein Zuschlag in 
Höhe von Prozent der vollen Gebühren berechnet. -entfällt-
(5)	 Soll das Ausheben und Zuwerfen einer Grabstätte durch den 
Antragsteller selbst durchgeführt werden, hat er dies entsprechend zu 
beantragen. Wird dem Antrag stattgegeben, werden keine Gebühren 
nach den Absätzen 1 bis 4 erhoben. Das Erheben von Gebühren für 
die Genehmigung bleibt unberührt.		  -entfällt-

§ 8
Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen

(1)	 Für Ausgrabungen aufgrund richterlicher Anordnungen und 
für Umbettungen werden folgende Gebühren erhoben:
1.	 für das Ausgraben der Leiche einer Person über fünf Jahre
2.	 für das Ausgraben der Leiche eines Kindes unter fünf Jahren
3.	 für das Ausgraben einer Urne		  154,00 €
(2)	 Ist bei der Ausgrabung eine Umsargung erforderlich, beträgt 
die Gebühr/Kosten für einen Ersatzsarg sind hierin nicht enthalten. 		
					     -entfällt- 

§ 9
Gebühren für die Grabberäumung

Für die Beräumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder 
der Nutzungszeit, nach der Entziehung des Nutzungsrechtes bezie-
hungsweise nach der Entfernung von nicht genehmigten Grabmalen 
und baulichen Anlagen durch den Friedhofsträger oder durch von ihm 
Beauftragte werden folgende Gebühren erhoben:
1.	 für die Beseitigung von Grabmalen und Abdeckplatten oder 
ähnlichen Einrichtungen
1.1.	 bei Reihengräbern und einstelligen Wahlgräbern	 126,00 €
1.2.	 bei mehrstelligen Wahlgräbern		  252,00 €
2.	 für die Beseitigung von Grabeinfriedungen			 
	 je laufenden Meter
3.	 für die Beseitigung von Bäumen, Strauchwerk, Gebüsch		
	 je Gewächs
4.	 für die Beseitigung sonstigen Zubehörs
In jedem Fall sind mindestens die tatsächlich entstandenen Kosten zu 
ersetzen.						      -entfällt- 

§ 10
Friedhofsunterhaltungsgebühren

Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrechterhal-
tung der Ordnung und Sicherheit auf dem Friedhof werden unabhän-
gig von der Größe der Grabstätte folgende Gebühren erhoben:
1.	 Friedhofsunterhaltungsgebühr jährlich/Einzelgrab	   30,00 €
2.	 für die Unterhaltung von Grabstätten bei Einebnung vor Ablauf	

des Nutzungsrechtes pro Jahr			     30,00 €

§ 11
Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle, 

einer Friedhofskapelle oder einer Kirche
(1) 	 Für die Benutzung der Friedhofskapelle/Kirche werden fol-
gende Gebühren erhoben:
1.	 für die kirchliche Begleitung und Trauerfeiern	 150,00 €
2.	 Sofern Leistungen von Dritten erbracht werden, werden Ko-
sten nur erhoben, wenn sie dem Friedhofsträger in Rechnung gestellt 
worden sind.

§12
Verwaltungsgebühren

Soweit keine Verwaltungskosten nach der jeweils geltenden Kirch-
lichen Verwaltungskostenanordnung erhoben werden, gelten die 
nachfolgend aufgeführten Verwaltungsgebühren:
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1.	 allgemeine Verwaltungsgebühren aus Anlass 			 
	 einer Bestattung		    		  10,00 €
2.	 für die Genehmigung von Grabmalen und 			 
	 sonstigen baulichen Anlagen			  10,00 €
2.1.	 für die Gestattung der Aufstellung eines liegenden 		
	 Kissensteines
	 bis zu einer Höhe von 0,15 m oder einer Grabplatte -entfällt-
2.2.	 für die Gestattung der Errichtung eines Grabmals
	 mit einer Höhe von mehr als 0,15 m		     -entfällt-
2.2.1.	 bei einer einstelligen Grabstätte 		     -entfällt-
2.2.2.	 bei einer mehrstelligen Grabstätte 		     -entfällt-
3.	 Zuschlag für Grabmale mit einer Ansichtsfläche von mehr
	 als einem Quadratmeter 			      -entfällt-
4.	 für sonstige Verwaltungsleistungen - entfällt-
4.1.	 Genehmigung einer Umbettung 	   	 10,00 €
4.2.	 Zulassungsgebühr für 3 Kalenderjahre zur
	 Durchführung gewerblicher Arbeiten	   	 50,00 €
	 Zulassungsgebühr einmalig/für 1 Jahr
	 zur Durchführung gewerblicher Arbeiten  	 20,00 €
4.3.	 Anzeigebestätigung für Dienstleister und 			 
	 Gewerbetreibende 				       -entfällt-
4.4.	 Genehmigung der Beisetzung eines Ortsfremden, soweit
	 nicht bereits ein Anrecht auf Beisetzung in einem
	 Wahlgrab besteht				      -entfällt-	
4.5.	 die Erlaubnis zum Befahren des Friedhofs
	 mit einem Kraftfahrzeug 			      -entfällt-
4.6.	 für die Grabberäumung durch den Friedhofsträger	   	
						      10,00 €

§13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	 Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen tre-
ten jeweils am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
(2)	 Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung tritt die Friedhofs-
gebührenordnung / Friedhofssatzung vom 22.10.2012 außer Kraft.

Friedhofsträger:
Ostramondra, 29.09.2022	 gez. E. Geißler
			   Vorsitzender des Gemeindekirchenrates
			   gez. H. Spittel
			   Mitglied des Gemeindekirchenrates

Genehmigungsvermerk:

1.
Kreiskirchenamt	 	 gez. Seega
			   Leiter des Kreiskirchenamtes

Sangerhausen, den 24.10.2022		  D.S. Nr. 47/22
					     Amtsleiter / 2022
2.
Landratsamt Sömmerda
Die genehmigte Friedhofsgebührensatzung der Evangelischen 	
Kirchengemeinde Kölleda vom 29.09.2022 wird hiermit genehmigt.

Sömmerda, 05.07.2024	 gez. i.A. Engelbrecht
			   stellv. Amtsleiterin

Ausfertigung:

Die vom Gemeindekirchenrat der Evang. Regionalgemeinde Kölle-
da am 29.09.2022 beschlossene Friedhofsgebührensatzung für den 
Friedhof in Kölleda wurde dem Kreiskirchenamt Sangerhausen als 
zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde hat 
am 24.10.2022 unter dem Aktenzeichen 47/22 vorstehend genannter 
Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Nur für Thüringen: Die Rechtsaufsichtsbehörde, die für die Kommu-
nalgemeinde zuständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befin-
det, hat am ................ die erforderliche Genehmigung erteilt.

Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der Kirchenge-
meinde Kölleda wird hiermit ausgefertigt und öffentlich bekannt ge-
macht.

Kölleda, 29.09.2022			   gez. E. Geißler
					     Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung – Kreistag

Am Mittwoch, 4. September 2024, 15.00 Uhr findet eine öffent-
liche/nichtöffentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Söm-
merda statt.

Tagungsort: 	 Volkshaus 
		  Weißenseer Straße 33, 99610 Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.	 Verpflichtung der gewählten Kreistagsmitglieder
2.	 Einwohnerfragen
3.	 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

vom 14.08.2024
4.	 Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rechnungs-

prüfungsamtes des Landkreises Sömmerda
5.	 Überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Schülerbeförde-

rung im Jahr 2024
6.	 Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von Mehr-

ausgaben im Rahmen der Gewährung von Jugendhilfelei-
stungen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) und gemäß § 34 
SGB VIII (Heimerziehung) sowie den damit verbundenen Kos-
tenerstattungen an andere Jugendhilfeträger gemäß § 89c SGB 
VIII im Rahmen von Zuständigkeitswechseln (§§ 86 ff. SGB VIII)

7.	 Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von Mehr-
ausgaben im Rahmen der Gewährung von Hilfen zur Erziehung 
(Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) gemäß § 34 
SGB VIII sowie Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge

8.	 Antrag auf außerplanmäßige Ausgabe zur Deckung von Ausga-
ben im Rahmen der Gewährung von Jugendhilfeleistungen in 
Form von ambulanter Eingliederungshilfe gemäß § 35a Abs. 2 
Nr. 1 SGB VIII

9.	 Außerplanmäßige Ausgabe bezüglich Rückerstattung nach § 1 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 ThürRkwErstG 2023 und Rück-
forderung zu viel gewährter Beträge nach § 1 Abs. 8 S. 2 in 
Verbindung mit § 4 ThürRkwErstG 2023

10.	Bestellung einer Rechnungsprüferin des Landkreises Sömmerda
11.	Bestellung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss Schulen, 

Kultur und Sport
12.	Bestellung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss Soziales 

und Gesundheit
13.	Bestellung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss Wirt-

schaft und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft
14.	Wahl einer kommunalen Seniorenbeauftragten für den Land-

kreis Sömmerda
15.	Vorschlag für die Wahl der weiteren Mitglieder in den Verwal-

tungsrat der Sparkasse Mittelthüringen durch die Verbands-
versammlung des Sparkassenzweckverbandes

16.	Bestellung der übrigen Verbandsräte und deren Stellvertreter 
in die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

17.	Anfragen und Mitteilungen

– Änderungen bleiben vorbehalten – 

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

gez. Christian Karl
Landrat

Bekanntmachung des Zweckver-	
bands Allianz „Thüringer Becken“

Die 42. Verbandsversammlung des Zweckverbands Allianz „Thü-
ringer Becken“ findet am Donnerstag, den 5. September 2024 um 
17.00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 3-4 in 99610 
Sömmerda statt.
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Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil

1.	 Eröffnung und Begrüßung

2.	 Bestätigung der Niederschrift vom 11.04.2024 		
– öffentlicher Teil –

3.	 Bestätigung der Niederschrift vom 25.07.2024 		
– öffentlicher Teil –

4.	 Neuwahlen des Vorsitzes
4.1  Wahl des Verbandsvorsitzenden
4.2  Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden

5.	 Radeln und Rasten im Thüringer Becken“ 			 
Projekt: Rastplätze an Verbindungsradwegen im Gebiet 	
der Allianz „Thüringer Becken“				  
hier: Vergabe von Planungsleistungen			 
Vorlagen-Nummer: 006/2024

6.	 Verschiedenes

B) Es folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

Änderungen vorbehalten

gez. Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung zur 		
8. Landtagswahl am 1. September 2024

Bekanntmachung über den Zusammentritt der 
Kreiswahlausschüsse für die Landtagswahlkreise 16 
und 17 zur Feststellung der Wahlkreisergebnisse

Zur Feststellung der Wahlkreisergebnisse in den Landtagswahl-
kreisen 16 und 17 gebe ich gemäß § 4 Abs. 3 der Thüringer Landes-
wahlordnung (ThürLWO) den Zusammentritt der Kreiswahlaus-
schüsse für

Freitag, 6. September 2024
um 10.00 Uhr

im Kultur- und Medienraum 
des Landratsamtes Sömmerda 

Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda

bekannt.

Tagesordnung:	
1.	 Feststellung der Wahlkreisergebnisse für die 		

Landtagswahlkreise 16 und 17

2.	 Mündliche Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse 	
und des im jeweiligen Wahlkreis gewählten Bewerbers

Die Wahlkreisausschüsse sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Beisitzer beschlussfähig.

Die Sitzungen der Wahlkreisausschüsse sind öffentlich. 

Sömmerda, 22. August 2024

gez. Marko Braun
Kreiswahlleiter

Der Landrat informiert

10. Familienwandertag um 			 
Herrnschwende & Nausiß

Sonntag, 1. September 2024, 09.30 Uhr

Der diesjährige Familienwandertag beginnt um 9.30 Uhr in Herrn-
schwende mit einer Andacht am Fuße des Kirchhügels, auf dem 
Dorfplatz beim alten Mühlstein. Parkmöglichkeiten sind aus-
geschildert. Gewählt werden kann auch in diesem Jahr wieder 
zwischen einer familienfreundlichen Route und einer längeren 
Wanderstrecke mit vielen wissenswerten Aspekten zur Flora und 
Fauna sowie der Geschichte der Region.

Die familienfreundliche Route „Pfade finden, Tiere erleben, Plät-
ze zum Spielen“ ist ca. 6 Kilometer lang. Hier müssen verschie-
dene Aufgaben erledigt werden, um den Weg zum Katzenberg 
und schließlich dem „Erlebenhof zum Tipi“ in Nausiß zu finden. 
U.a. geht es zum Spielplatz in Nausiß, der später mit dem neuen 
Spielplatz in Herrnschwende verglichen werden kann. Für müde 
Beinchen gibt es auf der Fahrt mit der historischen Feuerwehr 
die Möglichkeit, zwischen beiden Spielplätzen auszuruhen und so 
den Rest der Wanderstrecke vorbei an der Alpakaweide in Herrn-
schwende bis zum Storchennest meistern zu können. 

Die große Tour „Weitblicke, Rückblicke, Einblicke“ führt auf ca. 
9 Kilometern Wanderstrecke in die weite Landschaft um Herrn-
schwende bis nach Nausiß und zurück. Man darf sich auf interes-
sante Fernsichten freuen, aber auch den Blick nach unten sen-
ken, wenn Dipl.-Geograf Ralf Schmiede über seltene Pflanzen der 
Steppenrasenvegetation aufklärt. Ortskundige werden außerdem 
einen Rückblick über die letzten Jahrzehnte geben und viel über 
die Geschichte der Region erzählen. Auf den Spuren der Menhire 
geht es weiter nach Nausiß, wo man nach dem Durchqueren des 
Dörfchens einen Teil des eindrucksvollen Kopfweidenbestandes 
der Region zu Gesicht bekommt. Zurück in Herrnschwende wer-
den Einblicke in die historischen Hauskeller gewährt.

Für beide Touren ist die Ankunft zwischen 14.00 und 15.00 Uhr auf 
dem Vereinsgelände des Landschaftspflegevereins Herrnschwen-
de geplant. Hier erwartet alle Wanderfreunde ein kleines Kinder-
programm, Kaffee, Kuchen und Herzhaftes vom Rost.

Die Wanderung ist kostenfrei, lediglich die angebotenen Speisen 
und Getränke müssen bezahlt werden. 

Es gibt noch freie Plätze! 
Wenn Sie mitwandern wollen, dann melden Sie sich schnell an:

Landratsamt Sömmerda
Amt für Öffentlichkeitsarbeit 

Frau Schüttauf
Tel.: 03634 354-410

E-Mail: tourismus@lra-soemmerda.de
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Mitteilung von Änderungen 
an die Unterhaltsvorschussstelle

Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, und der gesetzliche Vertreter 
des Kindes sind verpflichtet, Änderungen, die für die Leistungsge-
währung wichtig sind, der Unterhaltsvorschusskasse des Jugend- 
amtes des Landkreises Sömmerda unverzüglich mitzuteilen (§ 6 
Abs. 4 UhVorschG). Dies umfasst insbesondere:
•	 Wohnsitzwechsel des Elternteils, bei dem das Kind lebt,
•	 Wohnsitzwechsel des Kindes,
•	 Heirat des Elternteils, bei dem das Kind lebt, auch wenn es sich 

bei dem Ehegatten nicht um den anderen leiblichen Elternteil 
handelt,

•	 Zusammenleben mit dem anderen Elternteil,
•	 Bekanntwerden des bisher unbekannten Aufenthaltes des an-

deren Elternteils,
•	 Bereitschaft des anderen Elternteils, regelmäßig Unterhalt für 

das Kind zu zahlen, sowie eingehende Unterhaltszahlungen,
•	 Tod des anderen Elternteils.
Verletzen Sie vorsätzlich oder fahrlässig die Mitteilungspflicht, 
kann ein Bußgeld gegen Sie verhängt werden.

Bitte beachten Sie:
Haben die Voraussetzungen für die Zahlung der Unterhaltsleistung 
nicht vorgelegen, so hat der Elternteil, bei dem das Kind lebt, oder 
der gesetzliche Vertreter des Kindes den geleisteten Betrag zu er-
setzen, wenn

1.	 vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben 
gemacht wurden,

2.	 eine Anzeige von Änderungen der Antragsvoraussetzungen un-
terlassen wurde  (§ 6 UhVorschG),

3.	 bekannt oder durch Fahrlässigkeit nicht bekannt war, dass die 
Voraussetzungen für die Zahlung der Unterhaltsleistung nicht 
erfüllt waren,

4.	 der Berechtigte nach der Antragstellung Einkommen (§ 2 Abs. 3 
UhVorschG), z.B. Unterhaltszahlungen, Waisenbezüge erhalten 
hat, das bei der Bewilligung der Unterhaltsleistung nicht be-
rücksichtigt worden ist.

Eine Änderungsmitteilung kann schriftlich auf dem Postweg oder 
per E-Mail erfolgen. Vorab können Sie uns auch gern telefonisch 
informieren. Eine telefonische Information ersetzt jedoch nicht 
die schriftliche Mitteilung.

Aktuelles aus dem Jugendamt

Keine Sprechzeit am 12. September im Jugendamt

Aus organisatorischen Gründen findet am Donnerstag, den 12. September 2024, 
keine Sprechzeit im Jugendamt Sömmerda statt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch nicht telefonisch erreichbar. 
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen per E-Mail an jugendamt@lra-soemmerda.de.
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Persönliche Vorsprachen im Landratsamt 	
bitte nach vorheriger Terminvereinbarung

Persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern sind zu 
den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung möglich. Wir möchten 
Sie jedoch darum bitten, für persönliche Gespräche mit den jewei-
ligen Sachbearbeitern vorab Termine zu vereinbaren. 

In der Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde in 
der Wielandstraße 4 ist eine persönliche Vorsprache nur nach 
vorheriger Terminvergabe möglich. 

Termine können auch außerhalb der regulären 
Sprechzeiten des Landratsamts sowie am Wochen-
ende telefonisch mittels Sprachassistent unter 03634 
354-700 vereinbart oder online gebucht werden.

Das Sozialamt informiert

Längere Bearbeitungszeiten im Bereich des 	
Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens 

Im Landratsamt Sömmerda kommt es bei der Bearbeitung von 
Anträgen zur Feststellung einer Schwerbehinderung derzeit zu er-
heblichen Verzögerungen.

Ursache für den Anstieg der Bearbeitungszeiten sind die stark 
gestiegenen Antragszahlen. Das Landratsamt Sömmerda ver-
zeichnet einen Anstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Um zu einer zeitlich angemessenen Bearbeitung der gestellten 
Anträge zurückzukommen, plant das Landratsamt, das Team des 
Bereichs Schwerbehindertenrecht personell zu verstärken.

Außerdem hat das Sozialamt einen Telefonservice eingerichtet. 
Unter der Nr. 03634 354-771 besteht die Möglichkeit der Beratung 
zum Antragsverfahren. 

In dringenden Fällen können sich Betroffene auch per E-Mail 
an schwerbehindertenrecht@lra-soemmerda.de und unter Fax 
03634 354-789 an das Landratsamt wenden. 

Seit dem 1. Juli 2024 besteht nunmehr auch die Möglichkeit 
der elektronischen Antragstellung. Den entsprechenden Online- 
Service finden Sie auf der Homepage das Landratsamts unter

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
             Seiten/Leistungen.aspx

Wenn Sie dem QR-Code folgen, gelangen 	
Sie ebenfalls zum Online-Antrag.

Zur Sachverhaltsaufklärung im Verfahren werden vom Sozialamt 
Befundberichte von behandelnden Ärzten, Krankenhäusern und 
Reha-Einrichtungen abgefordert. Antragsteller können die Bear-
beitungszeit beeinflussen, in dem vorhandene aktuelle Befund-
berichte, Krankenhausberichte oder Pflegegutachten dem Antrag 
beigefügt werden.

Das Landratsamt bittet um Verständnis.

Köther-Blum
Sozialdezernent

Revolution Train hält wieder in Sömmerda

9. & 10. September 2024
Bahnhof Sömmerda

Warum beginnen junge Menschen Drogen zu nehmen und was 
können die Folgen sein? Diese Fragen stellt das Drogenpräventions- 

projekt „Revolution Train“ von Projektleiter Pavel Tuma aus der 
Tschechischen Republik. Der silberne Zug ist wie ein interaktives Mu-
seum auf Rädern und klärt mit allen Sinnen über Süchte und deren 
Folgen auf. Er reist u. a. durch Tschechien, Polen und Deutschland.

Damit der Zug in Sömmerda halt machen kann, organisiert der Ar-
beitskreis „Sucht im Landkreis Sömmerda“ jährlich Fördermittel, 
sammelt Spenden und entwickelt ein Rahmenprogramm. Nur so 
erhalten die 8. Klassen des Landkreises Sömmerda die Möglich-
keit, ein umfassendes Programm gegen Süchte, für Lebensfragen, 
über Gesundheit und mit Beratungsangeboten zu erleben.

In diesem Jahr hält der Revolution Train vom 9. bis 10. Septem-
ber am Bahnhof Sömmerda. Mit allen Sinnen wird im Revolution 
Train die Geschichte eines Freundeskreises nacherlebt, welche auf 
einer wahren Begebenheit beruht. Die Besucher*innen ab 12 Jah-
ren können den Verlauf der Geschichte sehen, hören, fühlen, rie-
chen und schmecken, denn in jedem Zugabteil wird eine Episode 
der Geschichte lebendig. 

Diese Form der Aufklärung über Drogen ist weltweit einmalig. Vor 
allem junge Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahren können über 
die Geschichte im Zug tiefer in das Thema einsteigen und interak-
tiv miterleben, welche Auswirkungen Suchtmittelkonsum auf das 
eigene Leben, die Gesundheit und auf Freunde und Familie haben 
kann. 

Nachmittags und am Abend können Interessierte ab 
12 Jahren, Firmengruppen und Eltern eine kosten-
freie Führung mitmachen. Bitte nutzen Sie das An-
meldesystem von Timify über den QR-Code: 

Im Vorfeld geschulte Fachkräfte aus dem Landkreis und vom Re-
volution Train-Team begleiten die Gruppen durch den Zug. Am 
Bahnsteig finden sich bis zum Nachmittag zusätzlich Aktions- und 
Informationsstände mit Fachpersonal, wie auch Sitzgelegenheiten 
zum Verschnaufen.
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Der im Jahr 2018 gegründete Arbeitskreis „Sucht im Landkreis 
Sömmerda“ erarbeitet dieses Rahmenprogramm in einem mul-
tiprofessionellen Team, um die Bevölkerung zum Thema Drogen-
konsum und dessen Folgen zu sensibilisieren und wirksam aufzu-
klären. Ziel vom Arbeitskreis Sucht ist auch, als starkes Netzwerk 
den individuellen und gesellschaftlichen Folgen des Drogenmiss-
brauchs entgegenzuwirken.

Doch das schafft man nicht allein. So tragen bereits seit 2018 
eine Vielzahl von Groß- und Kleinunternehmen, Vereinen und 
Privatpersonen als Förderer, ehrenamtlich Aktive sowie in Form 
von Sach- und Geldspenden maßgeblich zum Gelingen des Pro-
jekts rund um den Revolution Train bei. Gesundheitspartner des 
Arbeitskreis Sucht im Landkreis Sömmerda ist die Krankenkasse 
mkk. Wir bedanken uns herzlich für das Engagement aller Unter-
stützer! Alle weiteren Informationen zum Arbeitskreis „Sucht im 
Landkreis Sömmerda“ und das Spendenkonto finden Sie unter 
www.asb-soemmerda.de.

Torsten Koning

Der Landkreis bittet die Seniorinnen		
und Senioren wieder zum Tanz!

Herbstfest der Generationen 
am 14. September 2024

Landrat Christian Karl lädt zum traditionellen Herbstfest der Ge-
nerationen in die Unstruthalle nach Sömmerda ein. Mit einem 
geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen möchte er 700 Se-
niorinnen und Senioren aus dem gesamten Kreisgebiet für ihre 
Lebensleistung danken. 

Ab 14.00 Uhr bittet 
die Band „Wirts-
haus-Blech“ mit Mu-
sik aus verschiede-
nen Genres zum Tanz 
und wird die Gäste 
durch einen unter-
haltsamen Nachmit-
tag begleiten.

Zur Unterhaltung 
des Publikums sind 

zudem weitere Programmpunkte geplant. Lassen Sie sich überra-
schen! Auch die beliebten Informationsstände werden an diesem 
Tag nicht fehlen.  

Die Eintrittskarten zum Herbstfest der Generationen sind wie in 
den vergangenen Jahren über einen Verteilerschlüssel an die Ver-
waltungsgemeinschaften und Städte sowie an alle Seniorenwohn-
heime im Landkreis ausgereicht worden.

Mit freundlicher Unterstützung der 		
Sparkasse Mittelthüringen

Tourenplan der Busse

Auch für den Transport hat der Landkreis Sömmerda in Zusam-
menarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV gesorgt. Die 
Seniorinnen und Senioren können aus jedem Ort des Landkreises 
den Bus für die Hin- und Rückfahrt nutzen. Der Fahrpreis beträgt 
einheitlich 2,00 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Ermäßigungen 
haben keine Gültigkeit. Die Fahrscheine werden im Bus verkauft. 
Die Fahrscheine des Sonderverkehrs gelten nicht auf den regu-
lären Buslinien und umgekehrt. Besucher mit gültigem Schwerbe-
hindertenausweis und gültiger Wertmarke fahren frei.

Haltepunkt: Unstruthalle, Fichtestraße in Sömmerda

Tour 1

Ort Abfahrt

Rudersdorf 12.35

Eßleben 12.45

Teutleben 12.49

Buttstädt, Bahnhof 12.54

Buttstädt, Roßplatz 12.56

Buttstädt, Hospitalb. 12.59

Mannstedt 13.05

Guthmannshausen 13.11

Sömmerda an 13.40

Tour 2

Ort Abfahrt

Hardisleben, Hauptstraße 12.30

Rastenberg, Untertorstraße 12.34

Roldisleben 12.40

Rastenberg, Schule/Busbahnhof 12.45

Rothenberga 12.52

Schafau 13.00

Bachra 13.04

Ostramondra 13.08

Burgwenden 13.15

Großmonra 13.20

Backleben 13.23

Sömmerda an 13.40

Tour 3

Ort Abfahrt

Ollendorf 12.15

Großmölsen 12.20

Kleinmölsen 12.25

Udestedt 12.30

Kleinrudestedt 12.44

Schwansee 12.47

Alperstedt, Sömmerdaer Straße 13.00

Kranichborn 13.10

Großrudestedt, Kirchplatz 13.16

Sömmerda an 13.35
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Tour 4

Ort Abfahrt

Vogelsberg, Ort 12.40

Sprötau, Wartehalle 12.45

Sprötau, Neubausiedlung 12.48

Dielsdorf 12.58

Bachstedt 13.05

Markvipp., Gemeindeverwaltung 13.10

Eckstedt, Schule 13.15

Schloßvippach 13.20

Schallenburg 13.30

Sömmerda an 13.40

Tour 5

Ort Abfahrt

Kleinbrembach 12.45

Großbrembach 12.50

Ellersleben 13.00

Olbersleben, Bahnhof 13.03

Olbersleben, Dorfplatz 13.05

Großneuhausen 13.10

Kleinneuhausen 13.15

Orlishausen, Bosse 13.28

Orlishausen, Lindenstraße 13.30

Rohrborn 13.40

Sömmerda an 13.45

Tour 6

Ort Abfahrt

Ringleben 12.40

Gebesee, Grundschule 12.47

Schwerstedt 13.00

Gangloffsöm., Thienemannstraße 13.17

Schilfa 13.20

Wundersleben 13.30

Sömmerda an 13.45

Tour 7

Ort Abfahrt

Witterda, Breite Straße 12.40

Elxleben 12.47

Elxleben, Am Untertor 12.48

Walschleben, Neue Gasse 12.50

Walschleben 12.52

Walschleben, Am See 12.53

Andisleben, Vor dem See 12.55

Andisleben 12.57

Henschleben, Ort 13.10

Tunzenhausen-West 13.25

Tunzenhausen-Ost 13.26

Sömmerda an 13.40

Tour 8

Ort Abfahrt

Nöda-Ortsmitte 12.45

Riethnordhausen, Erfurter Straße 12.50

Riethnordhausen-Nord 12.52

Haßleben, Töpfermarkt 12.57

Haßleben, Vehraer Straße 12.58

Werningshausen 13.03

Vehra 13.07

Straußfurt, Regelschule 13.13

Straußfurt, B 176 13.16

Sömmerda an 13.35

Tour 9

Ort Abfahrt

Bilzingsleben 12.30

Kannawurf 12.37

Kindelbrück, Rathaus 12.44

Frömmstedt 12.50

Kindelbrück, Frömmstedter Straße 12.55

Nausiß 13.05

Herrnschwende, Wende 13.08

Ottenhausen 13.15

Weißensee, Burgstraße 13.22

Weißensee, Langer Damm 13.25

Sömmerda an 13.40

Tour 10

Ort Abfahrt

Büchel 12.45

Griefstedt 12.50

Riethgen, Siedlung 12.53

Riethgen, Ort 12.55

Thomas-Müntzer-Siedlung 12.58

Günstedt, Schule 13.03

Günstedt, B 86 13.05

Scherndorf 13.15

Waltersdorf 13.22

Leubingen 13.30

Wenigensömmern 13.35

Sömmerda an 13.40

Tour 11

Ort Abfahrt

Schillingstedt, Plan 12.50

Altenbeichlingen 12.55

Beichlingen 13.00

Battgendorf 13.05

Kölleda, Roßplatz, Hst.1 13.10

Kölleda, Gymnasium, Hst.1 13.15

Kölleda, Kiebitzhöhe 13.18
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Dermsdorf 13.23

Frohndorf, B 176 13.30

Sömmerda an 13.40

Für die Touren 1, 2, 6, 7, 8 und 9 erfolgt die 
Rückfahrt ab 18.10 Uhr.

Für die Touren 3, 4, 5, 10 und 11 erfolgt die 
Rückfahrt ab 18.15 Uhr.

Nutzungsplan für den Standortübungsplatz	
Bad Frankenhausen 

Schießwarnung für den Monat September

1. Es ist verboten,
–– den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
–– sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueignen 
sowie

–– Blindgänger zu berühren. 
Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind 
ausschließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 06567 Bad 
Frankenhausen, oder telefonisch unter Telefon-Nr.: 034671/53 - 
4025/4026 zu beantragen.

3. Vorsicht! 
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenverschmut-
zungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige 
Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und Fw StO-
Angel zu melden. 

5. Gesperrte Geländeteile sind durch
–– Schranken und gesetzte rote Flaggen,
–– Verbotsschilder und Absperrposten

gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten werden.

Im Original gezeichnet
Keil
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel 

Warnzeiten für den Standortübungsplatz 
Bad Frankenhausen im September 

Datum Zeit

02.09.2024 07:00 – 17:00

03.09.2024 07:00 – 17:00

04.09.2024 07:00 – 17:00

05.09.2024 07:00 – 17:00

09.09.2024 07:00 – 17:00

10.09.2024 07:00 – 17:00

11.09.2024 07:00 – 17:00

12.09.2024 07:00 – 17:00

14.09.2024 07:00 – 14:00

16.09.2024 07:00 – 17:00

17.09.2024 07:00 – 17:00

18.09.2024 07:00 – 17:00

19.09.2024 07:00 – 17:00

23.09.2024 07:00 – 17:00

24.09.2024 07:00 – 17:00

26.09.2024 07:00 – 17:00

30.09.2024 07:00 – 17:00

Nichtamtlicher Teil

Aus dem Landkreis

Jubiläumstour bei bestem Radlerwetter

Dass die Tour de Frömmschdt ein besonderes Erlebnis für Rad-
fahrbegeisterte jeden Alters ist, hat sich längst herumgesprochen. 
Und so fieberten am Morgen des 17. August 2024 wieder hunder-
te kleine und große Pedalritter auf dem Sömmerdaer Marktplatz 
dem Start der mittlerweile 20. Tour de Frömmschdt entgegen. 

Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt hatte diesmal die Rolle 
des Moderators übernommen und konnte vor dem Rathaus u.a. 
Tour-Initiator Winfried Bergmann, Landrat Christian Karl und den 
ehemaligen Rad-Profi Sebastian Lang als Teilnehmer des beliebten 
Radspektakels begrüßen. Auch der langjährige Schirmherr der 
Tour de Frömmschdt, Landrat a.D. Harald Henning, hatte es sich 
nicht nehmen lassen, den sportlichen Tross mit besten Wünschen 
für eine unfallfreie Fahrt auf die Strecke zu schicken.

Kurz nach 10.00 Uhr begaben sich die Teilnehmer auf die rund 33 
Kilometer lange Tour. Zwischenstopps an der Strecke sorgten wie-
der für Abwechslung und Pausen. In Büchel legten viele den ersten 
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Boxenstopp ein, um an einem schattigen Plätzchen eine kühle Er-
frischung zu genießen. Auch Schloss Kannawurf punktete als Ver-
sorgungs- und Verweilpunkt. Am Ziel in Frömmstedt konnten die 
Radler den schönen Tag mit Musik und Unterhaltung entspannt 
ausklingen lassen.

150 Jahre Pfefferminzbahn 			 
mit Bahnhofsfest gefeiert

Ein beliebtes Fotomotiv zum Bahnhofsfest am 17. August war 
die Dampflok der Sonneberger Eisenbahnfreunde, die am frü-
hen Nachmittag weithin sicht- und hörbar zahlreiche Fahrgäste 
zum 150-jährigen Jubiläum der Pfefferminzbahn nach Sömmerda 
brachte. 

Der Sonderzug aus Sonneberg konnte im Sömmerdaer Bahnhof 
beim Wasserfassen begutachtet werden.

Zum Fest geladen hatten die Mitglieder des Pfefferminzbahn-
vereins. Als Ehrengäste konnten die Vereinsverantwortlichen 
Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt sowie den 1. Kreisbei-
geordneten Heiko Koch begrüßen. In seiner Festansprache warf 
Bürgermeister Ralf Hauboldt einen Blick in die Geschichte der 
Bahnstrecke. Mit der schrittweisen Einstellung des Fahrangebots 
in den vergangenen Jahrzehnten habe vor allem der ländliche 
Raum gelitten, betonte der 1. Kreisbeigeordnete Heiko Koch in 
seinem Grußwort. 

Beide Kommunalpolitiker würdigten deshalb das Engagement 
der Vereinsmitglieder, die Pfefferminzbahn zu erhalten und sich 
für einen Ausbau des Streckenangebots einzusetzen – nicht zu-
letzt, da die Bahn auch ein wichtiger Tourismusfaktor sei. Bis in 
die späten Nachmittagsstunden fanden die kleinsten Bahnfreunde 
Beschäftigung beim Kinderschminken, Basteln oder beim Fahren 
mit der Gartenbahn. Die erwachsenen Besucher hingegen konn-
ten über der Freilicht-Modellbahnausstellung fachsimpeln, eine 
Buchlesung besuchen oder an einer Führung durch das Stellwerk 
Sömmerda teilenehmen.  

Zur Eröffnung richtete auch der 1. Kreisbeigeordnete, Heiko Koch, 
einige Worte an die Anwesenden.

Neben dem Dampfsonderzug verkehrten zum Bahnhofsfest auch 
Sonder- und Zusatzzüge der Erfurter Bahn auf dem Streckenab-
schnitt der Pfefferminzbahn von Straußfurt bis Großheringen. Eine 
Sonderfahrt der „Wipperliese“ der Mansfelder Bergwerksbahn 
stand ebenfalls auf dem Programm.

Die Kindertanzgruppe des Purple Diamonds Erfurt e.V. erfreute mit 
Tanzeinlagen die Zuschauer.

Aus Kindergarten und Schule

Höhepunkte der Schulanfänger aus 		
der Kita „Zwergenland“ Olbersleben

Für die größten Kinder der Kita Olbersleben hat eine neue, aufre-
gende Etappe in ihrem Leben begonnen: sie sind nun Schulkinder. 
Die letzten Monate und Wochen in unserer Einrichtung sollten so 
toll und interessant wie möglich werden. Hier möchten wir von 
diesen zahlreichen Highlights berichten:

Wir waren zu Besuch in der Grundschule Guthmannshausen, wo 
die Kinder wie richtige Schüler den Schulalltag, sowie das Gelän-
de kennenlernen durften. Zum Spiel- und Sportfest im Juni haben 
sie mit den anderen Kindern ihre Kräfte gemessen und sich beim 
Weitsprung, Ballweitwurf und 60m-Lauf bewiesen. 

Am 13. Mai ging es mit dem Zug zur Verkehrswacht nach Söm-
merda. Hier wurden die Kindern mit den Verkehrszeichen und 
dem Verhalten im Straßenverkehr vertraut gemacht. Im Anschluss 
konnten sie ihr erworbenes Wissen zeigen und ihren Fußgänger-
führerschein machen. 

Zu den Berufstagen ging es zur Tischlerei Schmidt, wo die Kinder 
sehen konnten, wie Holz be- und verarbeitet wird und daraus Mö-
bel entstehen. Bei der Bäckerei Höhne durften die Schulanfänger 
sich die Backstube anschauen und als Überraschung mit Michael 
Kleemann eine Käsestange backen. 
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Dann waren wir noch bei der Firma Floristenbedarf Fuhrmann. 
Dort ging es durch die riesigen Hallen, wo es allerlei tolle Sachen 
zu bestaunen gab, die man für Blumensträuße oder Dekoration für 
Schaufenster benötigt. Zum Abschluss durften die Kinder einmal 
auf dem Gabelstapler sitzen. 

Als Letztes ging es zur Olberslebener Feuerwehr. Die Kinder durf-
ten sich die Autos anschauen, wurden durch die Wache geführt, 
sahen die Ausrüstung der Feuerwehrmänner und -frauen, durften 
Löschübungen mit dem Schlauch machen und als Überraschung 
gab es Nudeln mit Feuerwehrsoße. 

Die diesjährige Abschlussfahrt ging mit dem Zug nach Sömmer-
da auf den Bauspielplatz. Zuerst haben alle das Gelände erkun-
det, danach konnten die Kinder mit Hämmern, Nägeln und Bret-
tern ihrer Kreativität beim Häuser bauen freien Lauf lassen. Wir 
bedanken uns bei Frau Erfurth, Frau Gramenz, Frau Lusiak, Frau 
Pallesche, Frau Schmidt und Herrn Schulz, die uns an diesem Tag 
begleitet haben. Es war ein toller Tag, der noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Am 7. Juni hieß es dann Abschied nehmen. Unsere Schulanfänger 
feierten ihr Zuckertütenfest. Los ging es mit einer Kutschfahrt durch 
Olbersleben. Anschließend eröffneten die Kinder mit ihrem Pro-
gramm den bunten Abend. Die Eltern kümmerten sich um die kuli-
narische Ausgestaltung. Danach ging es auf eine Schatzsuche, einige 
Aufgaben mussten erledigt werden, um zum Zuckertütenbaum zu 
gelangen. Die Kinder ernteten mit großer Freude und leuchtenden 
Augen ihre Tüten. Alle ließen den Abend mit einer Hüpfburg, Musik, 
Seifenblasen sowie viel Spiel und Spaß ausklingen. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei allen Eltern für 
das jahrelang entgegengebrachte Vertrauen sowie bei Herrn Ale-
xander Schmidt der Tischlerei Schmidt, bei Herrn Ralf Fuhrmann 
vom Floristenbedarf Fuhrmann, bei Silvio Höhne von der Bäckerei 
Höhne, Falk Lusiak von der Freiwilligen Feuerwehr, die zu vielen 
schönen Erinnerungen beigetragen haben.

Die Schulanfänger 2024 und das Team der 
Kita „Zwergenland“ aus Olbersleben

Willkommensfest der Grundschule Rastenberg

Nach sechs Wochen Sommerferien hieß es für alle Thüringer 
Schulkinder am 1. August wieder: „Herzlich willkommen (zurück) 
in der Schule!“ Nach einer erfolgreichen Schuleinführung und den 
ersten richtigen Schulstunden im neuen Schuljahr feierten die Kin-
der, Lehrer und Erzieher der Staatlichen Grundschule Rastenberg 
am Freitag das gegenseitige Kennenlernen und Wiedersehen. 

„Ein ganz besonderes Schulfest“ sollte es werden, welches das 
Team vom Kindermusiktheater Ellen Heimrath mit ihrem gleichna-
migen Theaterstück am Morgen einleitete. Wie war Schule früher, 
was lernen wir heute und wie wird es vielleicht in Zukunft sein? 
Mit viel Witz und Interaktion wurden alle Kinder zu diesen The-
men von Anfang an zum Mitsingen, Mittanzen und Mitdenken mo-
tiviert. Der Beifall der Kinder zeugte klar von Gefallen. Gut gelaunt 
und gestärkt durch das gemeinsame Frühstück in den jeweiligen 
Klassen ging das Willkommensfest, welches in diesem Jahr vom 

Schulbudget finanziert wurde, anschließend in den freien Sta- 
tionsbetrieb auf dem Schulhof über. Ein vielfältiges Angebot bo-
ten Lehrer und Erzieher mit Spielgeräten, Bastelstrecke, Bogen-
schießen, Kinderschminken und Limo-Pong. Auch die Turnhalle 
wurde genutzt und in eine Bewegungslandschaft zum Toben und 
Turnen verwandelt.

So spielten, bastelten und freuten sich Groß und Klein zusammen 
und konnten den Tag nach eigenem Belieben und bei bestem Wet-
ter genießen. Die Staatliche Grundschule Rastenberg bedankt sich 
bei allen beteiligten Helfern, die das Fest mitgestaltet und damit 
allen einen festlichen Start in das neue Schuljahr 2024/2025 er-
möglicht haben. 

N. Richter

Eine Willkommens-Zuckertüte für die Schulan-
fänger der Traumzauberbaumschule Weißensee

Aufregende erste Tage Grundschule liegen nun schon hinter den 
Schulanfängern. Zeit also für eine neue Überraschung. Am 8. Au-
gust, pünktlich um 8.30 Uhr, rollte das große Einsatzfahrzeug der 
Feuerwehr auf den Marktplatz in Weißensee. 

Nicht schlecht staunten die Mädchen und Jungs der Klassen 1a 
und 1b, als sie vom stellvertretenden Stadtbrandmeister, Herrn 
Ortlepp, und von Frau Ziernberg vom Förderverein der Traumzau-
berbaumschule Weißensee begrüßt wurden. Im Gepäck hatten 
sie doch tatsächlich für jeden eine liebevoll gepackte Zuckertüte 
und ein schickes Basecap, das nicht nur bei Schulausflügen vor der 
Sonne schützt. 

Noch schnell ein Erinnerungsfoto auf und vor dem Löschfahrzeug 
und dann ging es für alle zurück in die Schule, voller Neugier, was 
denn Tolles in den Zuckertüten steckt. Wir hoffen, dass wir auf 
diese Weise noch viele strahlende Schulanfänger begrüßen und 
ihnen einen guten Start in diesen neuen Lebensabschnitt wün-
schen dürfen. 

Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die fleißigen 
Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee und auch an das 
Team von Kaufdeindruck, die uns jedes Jahr unterstützen, um den 
Kindern solche und viele andere schöne Höhepunkte im Schulall-
tag zu ermöglichen.

Nicole Schneider-Bethge
Förderverein der Traumzauberbaumschule Weißensee

Neues aus der Lindenschule

Am 3. August war die Aufregung in der Turnhalle der Lindenschule 
groß. 63 Abc-Schützen, aufgeteilt auf drei Klassen, warteten schon 
lange auf diesen Tag. Nachdem die Erzieherinnen der Kindergär-
ten traditionell ihre Sprösslinge den Lehrerinnen und Erziehe-
rinnen der Lindenschule übergeben hatten, begrüßte Schulleiterin 
Kati Eckardt alle Anwesenden und hieß die Erstklässler herzlich 
Willkommen.
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Unsere Drittklässler bereiteten ein kleines Programm für ihre neu-
en Mitschüler vor. Die unabdingbare Aufmerksamkeit der Kleinen 
war ein Beweis dafür, dass das Programm gut ankam. Vielen Dank 
an dieser Stelle noch einmal an alle Beteiligten des Schuleinfüh-
rungsprogrammes. Absoluter Höhepunkt war natürlich die Zu-
ckertütenübergabe durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen und 
Erzieherinnen. Alle Kinder stellten sich anschließend zufrieden 
und glücklich zum Klassenfoto auf.

Wir wünschen allen Erstklässlern einen erfolgreichen Start in ih-
ren neuen Lebensabschnitt!

Begrüßungsfest und Ausflug ins Freibad

Viele Aktionen erlebten die Lindenschüler in 
den ersten Tagen nach den Sommerferien. 
Offiziell wurden unsere Erstklässler mit einem 
Spalier der vierten Klassen auf dem Schulhof 
begrüßt. Anschließend probierten alle Klas-
senstufen verschiedene Sport-, Spiel-, Ba-
stel- und Schminkangebote aus. Auf einer von 
Bastian Wulf gesponserten Hüpfburg konnten 
sich die Kids ordentlich austoben.

Gleich am nächsten Tag folgte ein weiteres 
Highlight – der Besuch des Freibades Söm-
merda. Was könnte es Besseres geben, als 

sich bei 32 Grad Celsius in unserem tollen Stadtbad abzukühlen?

N. Mielke

Die Grundschule Guthmannshausen berichtet

Sommer, Sonne, Ferienvergnügen 

Die zweite Hälfte der diesjährigen Sommerferien war die Grund-
schule in Guthmannshausen für die Ferienbetreuung geöffnet. Ein 
bunter und abwechslungsreicher Ferienplan sorgte für jede Men-
ge Spaß und Freude bei den Kindern.

So startete der Ferienspielbeginn mit kleinen Wettspielen und ei-
ner witzigen Gaudi-Olympiade. Einmal wöchentlich konnten wir 
die Kegelbahn im Ort nutzen und wurden dort bestens durch die 
Vereinsmitglieder Frau Walther und Herrn Lotze betreut. Viele 
kleine Talente stellten sich dabei heraus, welche das Vereinsleben 
bereichern könnten. Leider gibt es hierfür aber keinen Trainer. Viel-
leicht findet sich jemand, der sich zukünftig dieser Aufgabe stellt.

Mittwochs war unser Badetag. Mit dem Zug fuhren wir in das 
schöne Freibad nach Buttstädt. Nach Herzenslust konnten die Kin-
der schwimmen, planschen, ins Wasser rutschen und toben. Der 
Besuch im Freibad Buttstädt ist für alle Kinder immer eine große 
Freude und der Eintritt, für uns als Schulgruppe der Landgemein-
de, auch in diesem Sommer wieder kostenfrei.

In diesem Jahr hatten sich zudem wieder langjährige Partner un-
seres Schullebens angekündigt, um mit ihren Angeboten die breite 
Palette an Aktivitäten in unseren Ferien zu bereichern. So hatten 
wir bei einem Mini-Sportfest Danny Schuchhardt aus Olbersleben 
zu Gast. Er gab den Kindern einen Einblick in das Bogenschießen. 
Dies kam bei den Kindern richtig gut an. Auch Frau Schuchhardt 
verbrachte einen Vormittag mit uns und teilte viele Informationen 
zum Thema Erste Hilfe. Hier war das Üben am echten Modell 
sehr beliebt. Die abholenden Eltern staunten an diesem Tag nicht 
schlecht, so hatten doch allerhand Kinder vermeintliche Blessuren 
und waren mit Pflastern und Verbänden versorgt. 

Allerlei Kreativangebote rundeten das Ferienprogramm ab. So 
wurden Steine bemalt, welche im Dunkeln leuchten und Som-
mer-Safari-Bilder gebastelt.

Als weiterer Höhepunkt der Ferienzeit bleibt den Kindern unser 
Erlebnistag mit der Feuerwehr im Gedächtnis. Am 25. Juli war der 
Sportplatz unser Ziel. Dort angekommen, staunten die Kinder und 
Erzieherinnen nicht schlecht. 

Drei Einsatzfahrzeuge 
standen auf dem Platz 
und davor waren viele 
Dinge aufgebaut, die 
uns ganz neugierig 
machten. Begrüßt wur-
den wir von Kamera-
dinnen und Kame-
raden der Freiwilligen 

Feuerwehr aus Guthmannshausen, Olbersleben und Mannstedt. 
Die Freude war groß.

In drei Gruppen aufgeteilt, verfolgten die Kinder mit viel Interesse 
und Aufmerksamkeit die dargebotenen Informationen. So konnte 
ein Einsatzfahrzeug auf seine Inhalte inspiziert werden, Abläufe zu 
Einsätzen wurden erläutert, alle Fragen wurden beantwortet und 
auch der Umgang mit den Wasserschläuchen machte viel Spaß 
und sorgte, neben der Feuerwehrbrause, für eine willkommene 
Erfrischung. 

Hier gilt unser Dank unserem Bürgermeister David Heller für die 
großartige Organisation und allen Kameradinnen und Kameraden 
der drei Ortsfeuerwehren, welche hier mit ihrem Einsatz für viel 
Freude, strahlende und glückliche Gesichter gesorgt haben, sowie 
in ihrer Vorbildfunktion vielleicht den ein oder anderen zur aktiven 
Teilnahme bei der Freiwilligen Feuerwehr motivieren konnten.

Wir blicken auf drei wunderbare Ferienwochen zurück, welche 
durch die fleißige Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
der fleißigen Helfer zu einem schönen Erlebnis für die Kinder ge-
worden sind. 

Sara Müller

Einschulungsfeier an unserer Grundschule 

Bei bestem Wetter fand am 3. August die Einschulungsfeier der 
Grundschule Im Grünen auf dem wunderschönen und festlich 
geschmückten Schulgelände statt. Nach ihrer herzlichen Begrü-
ßungsrede an die 23 Schulanfänger und die vielen Gäste sowie 
ein Dankeschön an die Kindergärten stellte die Schulleiterin Frau 
Meiselbach das gesamte Kollegium vor. Danach übergab sie an 
Frau Haufe, die mit Kindern aus Klasse 3 und 4 eine märchenhafte 
Geschichte vom Zuckertütenbaum einstudiert hatte. Ein großer 
Applaus folgte als Dankeschön für das tolle Programm.

(Foto: Gabi Heller)

Und dann war es endlich so weit, es gab die lang ersehnten Zu-
ckertüten. Sooo groß sind sie gewachsen bei dem vielen Regen 
und die Gesichter der Schulanfänger strahlten mit der Sonne um 
die Wette. Nicht fehlen durfte das traditionelle Luftballonsteigen 
für die Erstklässler mit den besten Wünschen für den Schulstart. 
Danke an den Schulförderverein! 
 
Zum Schluss standen das Gelände und die Gebäude für alle zur 
Besichtigung offen. Natürlich wurden auch ganz viele Erinnerungs-
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gärten, die die Kinder auf ihrem Weg bis in die Schule begleitet 
hatten. Traditionell übergaben sie ihre Schützlinge persönlich den 
Klassenlehrern und Horterziehern in der Schule. Auch die Päda-
gogenteams unserer ersten Klassen wurden vorgestellt. Auf die 
Kleinen freuen sich Frau Kühler und Herr Krompholz (1a), Frau 
Ruhmann und Frau Cervencl (1b) und Frau Stockmann und Herr 
Blume (1c).

Enna (l.) und Mathilda freuen sich über ihre Zuckertüten.

Doch immer wieder wanderten die Blicke zu den Tischen voller 
Zuckertüten. Und dann war der große Moment endlich da – viele 
kunterbunte Tüten wechselten den Besitzer. Die Eltern hatten sich 
große Mühe gegeben, keine Tüte glich der anderen und es war un-
möglich, die schönste auszumachen. Es gab genähte, gebastelte, 
gekaufte Exemplare – sie waren so individuell wie die Kinder, die 
sie bald stolz im Arm hielten. So mancher hätte am liebsten auf 
der Stelle die Tüte auf ihren Inhalt überprüft. Doch alle Kinder 
hielten der Versuchung stand und verließen gemeinsam mit ihren 
Eltern und der noch geschlossenen Tüte die Turnhalle.

Wir wünschen allen Schulanfängern einen tollen Start ins Schulle-
ben. Wir freuen uns auf euch!

Groß und Klein gemeinsam

In der ersten Woche stand für die Jüngsten unserer Schule das 
Kennenlernen auf dem Programm: Der Klassenraum, das Schulge-
bäude und natürlich das Außengelände wurden ausgiebig ausge-
kundschaftet. Auch die Mitschüler und natürlich die älteren Schü-
ler wurden als neue Spielpartner ausgewählt. So mancher war 
sicher enttäuscht, dass er nach der ersten Schulwoche noch nicht 
lesen konnte, aber was die Schulanfänger in den ersten Tagen ler-
nen, ist nicht zu unterschätzen.

Kurz vor dem Wochenende hielten die Viertklässler noch eine be-
sondere Überraschung für die frischgebackenen Diesterwegschü-
ler bereit: Sie hatten die Kleinen zum Begrüßungsfest eingeladen. 
Doch bevor es losging, wurden die Kleinen von Björn Weidemann, 
dem Klassenlehrer der 4b begrüßt. Anschließend hatten sie die 
freie Wahl und durften sich einen Teampartner aus der vierten 
Klasse wählen. 

Dann ging es auch schon los. Teilweise schüchtern, teilweise 
draufgängerisch eroberten die Kinder die vielen Stationen. Nach 
ein paar Minuten waren die letzten Zweifel ausgeräumt und alle 
Kinder waren voll und ganz dabei. „Ich habe einen total coolen 
Partner!“, rief Paul seinem Freund von Weitem zu und widmete 
sich dann wieder seiner Station. Überall drehte es sich um den 
Sport und das Spiel: Dosenwerfen, Sackhüpfen, Zielwerfen, Ei-
erlaufen, Kegeln, Wettkriechen durch den Tunnel und Spiele mit 
dem Schwungtuch waren unter anderem im Angebot. 

Manch Großer drehte für seinen Partner das Seil und ließ den 
Kleinen hüpfen oder sprang gemeinsam mit ihm durch die Reifen-
schlange. Viele Lacher gab es beim Wettkriechen durch die Tunnel. 

fotos von diesem besonderen Tag gemacht. Danke an Herrn Mat-
schuck für seine immer bereite Unterstützung!

Alles Gute für das neue Schuljahr wünscht Gabi Heller.

Neues von der Diesterweg-Grundschule 

Pippi begrüßt die Schulanfänger 

Echte Neulinge waren unsere Schulanfänger am Tag der Schulein-
führung gar nicht mehr, denn es lagen bereits zwei Schultage hin-
ter ihnen. Und doch sah man vielen die Aufregung an, als sie fein 
herausgeputzt mit Schulranzen und gemeinsam mit ihren Gästen 
die geschmückte Turnhalle betraten. „Ich bin heute wahrschein-
lich genauso aufgeregt wie ihr in den vorderen Reihen, denn das 
ist meine erste Rede vor einer prall gefüllten Turnhalle“, begrüßte 
die neue Schulleiterin Anne Hölzer die Abc-Schützen. „Ich kann 
mich noch ganz genau an meine Einschulung erinnern, auch wenn 
sie schon lange her ist“, fuhr sie fort, „und damit es euch in vielen 
Jahren genauso geht wie mir, haben unsere Viertklässler für euch 
ein kleines Theaterstück eingeübt. Sie trägt gestreifte Strümpfe 
und ist bärenstark, denn sie kann sogar ein Pferd tragen!“ 

Clara alias Pippi Langstrumpf muss noch einiges lernen.

Es brauchte nur ein paar Tipps und schon hatten die pfiffigen 
Schulanfänger erraten, um wen sich das Theaterstück drehen 
sollte. Kurz darauf kam Pippi Langstrumpf fröhlich in die Turnhalle 
gehüpft und begrüßte die kleinen Hauptpersonen per Handschlag.
Großer Dank geht an die 14 Programmkinder, die viele Wochen 
nach dem Unterricht probten, um das Minimusical „Pippi Lang-
strumpf kommt in die Schule“ einzuüben. Clara (1. Durchlauf) 
und Charlotte (2. Durchlauf) bewiesen ihr schauspielerisches Ta-
lent als Pippi und hatten die Lacher auf ihrer Seite. Füße auf dem 
Tisch, keine Ahnung von Zahlen und Buchstaben oder was in ei-
nen Schulranzen kommt – an ihrem ersten Schultag lernte Fräulein 
Langstrumpf so manches von den Schulanfängern. 

Nach Liedern, einem Tanz und dem Bücherwurmrap überreichten 
unsere Großen jedem Schulanfänger ein kleines Bücherwürm-
chen und nahmen sie damit in die Schulgemeinschaft auf. In den 
Klassenräumen wartete der große Bruder der Würmchen auf die 
Kinder, der sie fortan beim Lesenlernen begleiten wird. Danach 
hörten die Kleinen das erste Mal unseren Diesterweg-Schulsong, 
den sie sicher bald lauthals mitsingen können.

Doch zurück zu den Hauptpersonen des Tages: Fast 70 Kinder 
wurden am Samstag in drei Klassen und zwei Einschulungsfeiern 
bei uns in der Schule begrüßt. Manch einer hatte sicher ein flaues 
Gefühl in der Bauchgegend, doch die Vorfreude überwog bei den 
meisten Kleinen. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen aus dem 
Kindergarten liefen sie hübsch herausgeputzt mit neuem Ranzen 
auf dem Rücken in die Turnhalle ein. 

Mit einer Sonnenblume und warmen Worten in ihrer Rede be-
dankte sich Anne Hölzer bei den Erzieherinnen aus den Kinder-
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Aufgrund ihrer Körpergröße waren die Jüngeren hier eindeutig im 
Vorteil und erwarteten ihre großen Partner – die nicht selten im 
Tunnel feststeckten – freudig grinsend mit „Ich war schneller!“ Die 
Großen nahmen es mit Humor und waren faire Zweite. Wie im 
Flug vergingen die fünfundvierzig Minuten.

Danilo hat viel Spaß mit Viertklässlerin Daria.

Ganz zum Schluss trennten sich kurz die Wege der Zweiergrup-
pen. Die Erstklässler sammelten sich im Käfig, während die Groß-
en rasch ein Spalier aus kleinen Zuckertüten mit leckerem Inhalt 
bildeten, durch das die Jüngeren spazieren durften. Zu guter Letzt 
erhielt jeder der Schulneulinge eine Zuckertüte als Geschenk, mit 
der er glücklich wieder in Richtung Schulgebäude marschierte.

Hüpfende Herzen

Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Be-
wegungsdrang von Kindern entspricht, gehört leider nicht mehr 
selbstverständlich zu ihrem Tagesablauf. Viele spielen stunden-
lang am Computer oder sehen fern. 

Wer als Erwachsener am Herz erkrankt, kann die Entstehung dafür 
schon im Kindesalter begünstigt haben. Neben der genetischen 
Veranlagung sind besonders Bewegungsmangel, Übergewicht 
und eine schlechte Ernährung wichtige Risikofaktoren. Als Fol-
geerkrankungen können Bluthochdruck und Fettstoffwechselstö-
rungen entstehen.

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deut-
sche Herzstiftung das Präventionsprojekt Skipping Hearts (auf 
Deutsch: Hüpfende Herzen) initiiert. Wer bereits von Kind an ei-
nen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko im Alter am 
Herzen zu erkranken.

Skipping Hearts möchte Kinder bewegen und bietet ihnen ein Trai-
ning im Bereich Rope Skipping (sportliche Form des Seilspringens) 
an. Rope Skipping eignet sich hervorragend, um Kindern eine gute 
sportmotorische Basis zu vermitteln. Im Team werden Schnellig-
keit, Ausdauer und Kraft, aber auch Koordination, Beweglichkeit 
und das Rhythmusgefühl verbessert. 

Des Weiteren können Kinder durch das Skipping Hearts-Programm 
etwas über ihr eigenes Herz erfahren. Schlägt mein Herz schneller, 
wenn ich springe? Skipping Hearts gibt Antworten und die Mög-
lichkeit, sich mit dem eigenen Herz auseinanderzusetzen.

Am 13. August 2024 war Kursleiterin Katrin Heil bei uns in der 
Schule zu Gast. 23 Mädchen und Jungen unserer vierten Klassen 
hatten die Möglichkeit, sich in Einzelsprüngen, aber auch gemein-
sam im Team zu testen. Drei Unterrichtsstunden hatten die Kinder 
Gelegenheit, die Seile zu testen und verschiedene Sprungkombi-
nationen auszuprobieren.

Die Kinder gaben alles bei den hochsommerlichen Temperaturen: 
Mit zahlreichen Trinkpausen und der Verlegung der Paarsprünge 
in den Schatten des Schulhofes ließ es sich aushalten.

Geschafft, aber begeistert: Auch wenn es sehr warm war, sind sich 
die Kinder einig, dass Rope Skipping viel Spaß macht.

In der vierten Stunde waren die Klassenkameraden und Lehrer 
in die Turnhalle eingeladen und staunten nicht schlecht bei der 
Aufführung der Sportler, was die Kinder in 120 Minuten gelernt 
hatten. Im Anschluss daran durften alle Kinder die Seile ausprobie-
ren. Ein sportlicher Tag für unsere vierten Klassen, die heute das 
sportliche Seilspringen für sich entdeckt haben.

Anne Hölzer

30 Jahre Finneck-Schule Sömmerda

Feiern Sie mit!
am Donnerstag, 5. September, ab 10.00 Uhr

Wir starten den Tag mit einer 
feierlichen Andacht in der Kir-
che St. Bonifatius. Danach geht 
es auf dem Schulgelände weiter. 
Von 11.00 bis 14.00 Uhr gibt es 
Spiele, Spaß und genug leckeres 
Essen, um uns alle glücklich zu 
machen! Kommen Sie vorbei 
und bringen Sie vor allem gute 
Laune mit! Wir, die Schüler und das Pädagogen-Team, freuen uns 
auf einen wunderbaren Tag mit Ihnen!

Neues von der Regelschule Schloßvippach

Einweihung unserer neuen Aschenbahn

Der Sponsorenlauf der Schüler und Schülerinnen unserer Regel-
schule Schloßvippach liegt nun bereits drei Monate zurück. Mit 
fast 5.000 Euro haben wir einen enormen Spenderfolg erzielt. 

Nun zeichnet sich ab, dass die Spendeneinnahmen zweckgebun-
den verwendet werden. Die Firma Aust aus Schloßvippach nahm 
den Bauauftrag zur Sanierung des Sportplatzes an und erklärte, in 
der 35. Kalenderwoche mit den Bauarbeiten zu beginnen. 14 Tage 
sind dafür vorgesehen, die Aschenbahn neu zu gestalten. 

Unsere Schule möchte die fertiggestellte Bahn mit einem Sport-
fest festlich einweihen. Am Donnerstag, den 19. September 2024, 
ist in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr ein sportlicher Vormittag auf 
dem Sportplatz geplant.

Die neue 400 m-Bahn soll getestet werden. Daneben werden zahl-
reiche Stationen zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Für das 
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leibliche Wohl sorgt der Vorsitzende des Schulfördervereins, Herr 
Heinrichs. Je Schüler und Schülerin gibt es kostenlos eine gebra-
tene Bratwurst und ein Getränk, gesponsert vom Förderverein.

Wir laden Eltern, Großeltern sowie alle Sponsoren ganz herzlich 
dazu ein. 

Ines Wagner
Vorstand des Fördervereins der RS Schloßvippach e.V.

Veranstaltungshinweise

Kirchenkino in Markvippach

Tag der Begegnung des VdK Sömmerda

Mittwoch, 4. September, 14.00 Uhr
Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“

Der Kreis- und Ortsverband Sömmerda lädt nach langer Pause 
wieder zum „Tag der Begegnung“ ins Bürgerzentrum „Bertha von 
Suttner“, Straße der Einheit 27, ein. Themen sind u.a. Aktuelles 
aus dem Verband und die Organisation weiterer Treffen. Wir freu-
en uns auf rege Teilnahme und einen angenehmen Nachmittag.

Der Kreis- und Ortsvorstand Sömmerda

Der Schöne, das Biest und der Name der Rose

Ein Sommertheater der Kulturreederei
5. bis 7. September, jeweils 20.00 Uhr

Schloss Kannawurf

Kindersachenbasar in Rastenberg

Bauernmarkt mit Ernteumzug & 			
Heimat shoppen in Sömmerda

Samstag, 7. September, 10.00 Uhr (Beginn 
Ernteumzug am Böblinger Platz)

Stadtpark und Innenstadt
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Am 2. Samstag im September locken in Sömmerda gleich zwei 
Veranstaltungen in die Innenstadt. Eingeläutet wird der Tag tradi-
tionell vom farbenfrohen Ernteumzug, bei dem wieder hunderte 
Teilnehmer aus Kindergärten, Schulen, Kleingartenvereinen, Mu-
sikgruppen bis hin zu Landwirtschaftsbetrieben vom Böblinger 
Platz aus in Richtung Innenstadt ziehen. Die Organisatoren und 
Akteure freuen sich auf viel Publikum entlang der Strecke. 

Zum Bauernmarkt im schönen Stadtpark-Ambiente schaffen 
Händlerinnen und Händler ein buntes Angebot von Blumen über 
Pflanzenöle, Kräuter, Keramik, Korbwaren, Schnitzereien bis hin zu 
Wurst und anderem Gaumenschmaus. 

Die Besucher erwartet außerdem ein abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm, Walking Acts, Angebote verschiedener Vereine und 
schöne Angebote für Kinder.

Rockfonie in Schloßvippach

Tag der offenen Tür bei der FF Kindelbrück

Kindersachenbasar im Oktober in Kölleda

Nummernausgabe am 5. September
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Alle Veranstaltungen im Landkreis 		
Sömmerda	finden Sie auch online!

Auf unserer Website 
www.lra-soemmerda.de 

→ Veranstaltungen im Thüringer Becken
werden alle bekannten kleinen und großen Veranstaltungen, 
die im Landkreis stattfinden, veröffentlicht. 

Sollte Ihre Veranstaltung noch nicht dabei sein, können Sie 
uns diese gerne melden, per E-Mail: kultur@lra-soemmerda.de 
oder Tel.: 03634 354-408.

Das SFZ Sömmerda informiert

Montag
14.30 Uhr 	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)
15.00 Uhr	 Wir malen und zeichnen mit euch
16.00 Uhr	 Schlagzeug kennenlernen mit Urmel

Dienstag
15.00 Uhr 	 Töpfern
15.30 Uhr	 Training Modern Dance
16.30 Uhr	 Training The Dancing Devils

Mittwoch
15.30 Uhr	 Theater
15.30 Uhr 	 Training Tanzzwerge
16.00 Uhr	 Training Dance Kids

Donnerstag
15.00 Uhr	 Wir arbeiten mit Holz
15.00 Uhr	 Kino (1 x im Monat)
15.30 Uhr 	 Training Dance Girls

Freitag
14.30 Uhr	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)

Montag bis Freitag jeweils ab 13.00 Uhr:
Wir helfen euch bei den Hausaufgaben. Für Recherchen im Inter-
net könnt ihr den Computerraum nutzen.

Wir spielen, malen, singen, toben, basteln mit euch. Bringt euer 
Lieblingsspielzeug mit oder sprecht uns an. Wir sind für alles offen.

Die Kinderbibliothek (Tel.: 621218) im SFZ ist immer Dienstag und 
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für die jungen Leser geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Euer SFZ

 Kontakt
Schüler-Freizeit-Zentrum

Kölledaer Straße 30, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 622050

E-Mail: sfz@stadt-soemmerda.de 

Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Montag
13.00-17.00 Uhr	 Gemeinsam Lernen
13.30-16.00 Uhr	 Chor mit Egon

Dienstag
13.30-16.00 Uhr	 Kreativnachmittag
15.00-16.30 Uhr	 Gemeinsam Kochen (3 Euro pro Kind)

15.00-17.00 Uhr	 Familiencafé (alle zwei Wochen, ungerade KW)
17.30-19.00 Uhr	 Familienfilzen mit Liesa (6 Euro pro Person)
17.30-19.00 Uhr	 TonArt (5 Euro + Materialkosten)

Mittwoch
13.30-16.00 Uhr	 Romménachmittag
13.30-15.30 Uhr	 Psychosoziale Beratung 				  
		  (alle zwei Wochen, ungerade KW)
14.30-16.00 Uhr	 Kindertöpferkurs 					   
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro)

Donnerstag
09.00-11.00 Uhr	 Seniorenfit mit Fit4Fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)
13.00-16.30 Uhr	 ThINKA
13.00-17.00 Uhr	 AG „Wir in der Natur“
13.30-16.00 Uhr	 Kaffeeplausch
16.30-18.30 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
18.30-20.00 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 01792439726)
		
Freitag
ab 10.00 Uhr	 Tafelausgabe
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Informationen 
direkt im Alten Amtshaus – Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Markt 25, 99625 Kölleda 
oder telefonisch unter: 03635 4389811/-12

Familienzentrum Sömmerda

Montag
10.00-11.00 Uhr	 Seniorensport
10.00 Uhr	 Kunst- und Malkurs
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde ASD
15.30-17.00 Uhr	 Töpfern für Kinder
15.00-17.00 Uhr	 Interkulturell kreativ sein
17.30-19.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene

Dienstag
15.00-16.30 Uhr	 Küchenwerkstatt
15.00-17.00 Uhr	 Malraum für Kinder
16.00-18.00 Uhr	 Töpfern für Erwachsene
18.30-19.30 Uhr	 Entspannungskurs

Mittwoch
09.00-11.00 Uhr	 Krabbelgruppe ab dem 1. Monat
13.00-14.30 Uhr	 PEKiP von 6 Wochen bis 3 Monaten 
ab 15.00 Uhr	 Hausaufgabenhilfe
15.00-17.00 Uhr	 Kochen mit Kindern
15.30-17.00 Uhr	 Nähkurs für Kinder
15.00-16.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane von 6 bis 9 Jahren
16.00-17.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane ab 10 Jahre

Donnerstag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 4 bis 6 Monaten
09.30-11.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene
14.00-17.00 Uhr	 Seniorencafé
15.00-17.00 Uhr	 Zwergencafé
16.00-17.00 Uhr	 Kindertanzen von 3 bis 5 Jahren

Freitag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 7 bis 9 Monaten
10.00-12.00 Uhr	 Töpfern für Senioren
15.00-18.00 Uhr	 Repair-Café (1. Freitag im Monat)
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
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Sportnachrichten

Neues vom Seesportverein Sömmerda e.V.

Am 17. und 18. August 2024 fanden am Haselbacher See die Offe-
nen Thüringer Landesmeisterschaften im Kuttersegeln statt. Hier 
sollten bis zu sechs Wettfahrten laut Klassenvorschrift mit dem 
Kutter ZK 10 erfolgen. So fuhren unsere Sömmerdaer Seesport-
ler Harald Winterfeld, Hans Günter Teichmann, Chris Lehnhardt, 
Vanessa Lehnhardt, Pascal Grube, Nils Grube und Francine Hand-
schke mit unserem neu restaurierten Wettkampfkutter „Harry“ an 
den Haselbacher See.

Am Samstag wurden die Thüringer Landesmeisterschaften im Kut-
tersegeln durch den Vorsitzenden des Thüringer Landesseesport-
verbandes Thomas Niemeier und den Vereinsvorsitzenden vom 
Aqua Fun Wintersdorf Michael Rothe eröffnet. Insgesamt sind 
sieben Mannschaften aus Sachsen und Thüringen an den Start ge-
gangen. Allerdings konnten nur drei Wettfahrten absolviert wer-
den. Die vierte Wettfahrt wurde abgebrochen, da die Windbedin-
gungen nicht optimal waren. 

Am Sonntag hieß es dann für alle in den Kutter, um noch einmal 
zwei Wettfahrten zu bestreiten. Der Seesportverein Sömmerda 
e.V. belegte den 3. Platz, der 2. Platz ging an den Club Maritim 
Erfurt und Landesmeister im Kuttersegeln wurde der Marine Club 
Gotha. 

Ein besonderer Dank gilt dem Aqua Fun Wintersdorf für die Aus-
richtung und gute Organisation des Wettkampfes. Für unsere 
Sömmerdaer Seesportler war dies wieder ein gelungenes und er-
folgreiches Wochenende.

Seesportverein Sömmerda e.V.

Wissenswertes

Sparkassenstiftung Sömmerda: 			 
Förderanfragen bis 15. September einreichen

Die Sparkassenstiftung Sömmerda fördert 
in diesem Jahr 53 Projekte mit 89.950 
Euro. Sie wird auch im nächsten Jahr ge-
meinnützige Vereine bei der Realisierung ihrer geplanten Projekte 
unterstützten. Förderanfragen für die Herbstsitzung des Kuratori-
ums Ende Oktober nimmt die Sparkassenstiftung bis 15. Septem-
ber 2024 entgegen. 

Das Online-Anfrageformulare und weitere Informationen zu den 
Fördervoraussetzungen sind zu finden unter 

www.sparkassenstiftung-soemmerda.de

		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Wir bitten bei allen Angeboten um vorherige Anmeldung.

Kontakt
ASB-Familienzentrum

Lucas-Cranach-Straße 20a
99610 Sömmerda

Tel.: 03634 612518
E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de

Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 02.09.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Dienstag, 03.09.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Mittwoch, 04.09.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

13.30-15.30 Kaffeeklatsch Am Rothenbach 45

14.00 Vormerkliste
Tafelanmeldung Am Rothenbach 45

Donnerstag, 05.09.

08.00-17.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda Am Rothenbach 45

Freitag, 06.09.

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Kölleda

Soziokulturelles 
Zentrum, Markt 25
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Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die Sparkassenstiftung Söm-
merda engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte im 
Landkreis Sömmerda finanziell zu fördern. Für unterschiedliche 
Projekte und eigene Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Sport, 
Jugendförderung, Wissenschaft, Altenhilfe, Wohlfahrts- und Ge-
sundheitswesen, Heimat- und Brauchtumspflege sowie mildtätige 
Zwecke konnte die Stiftung bislang über 1,6 Millionen Euro verge-
ben. Die Stiftung finanziert ihr Engagement durch Erträge des Stif-
tungsvermögens, das durch Zustiftungen der Sparkasse Mittelthü-
ringen seit Gründung auf 8,4 Millionen Euro angewachsen ist.

Hartmut Kruse
Sparkassenstiftung Sömmerda

Bis zum 31. August bei der Sparkassenstiftung 	
Sömmerda für ein Stipendium 2025 bewerben

Die Sparkassenstiftung Sömmerda wird ihr Engagement in der 
Nachwuchsförderung durch die Ausschreibung von Stipendien 
auch im nächsten Jahr fortsetzen. Begabte Jugendliche und junge 
Erwachsene können sich in den Bereichen Kultur, Musik, Kunst, 
Wissenschaft und Sport bis zum 31. August 2024 bewerben. 

Mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 3.000 Euro je Sti-
pendiat fördert die Sparkassenstiftung Sömmerda junge Men-
schen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnitt-
lichem Engagement befristet auf ein Jahr. Damit trägt die Stiftung 
dazu bei, deren ambitionierte Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. 
Bewerben können sich junge Menschen, die nicht über 25 Jahre 
alt sind und ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Sömmerda haben.

Nähere Informationen über das Stipendium, zu den Ausschrei-
bungskriterien sowie das Online-Bewerbungsformular können auf 
der Internetseite der Sparkassenstiftung 

www.sparkassenstiftung-soemmerda.de 
abgerufen werden.

Seit 2014 hat die Sparkassenstiftung Sömmerda im Rahmen ihrer 
Jugend- und Begabtenförderung 68 Stipendien in Höhe von über 
188.000 Euro vergeben.

Hartmut Kruse
Sparkassenstiftung Sömmerda

Freistaat fördert Vorhaben der Regional-	
entwicklung in Nord- und Mittelthüringen

Drei der 2024 insgesamt elf bewilligten Vorhaben der Regional-
entwicklung befinden sich im Landkreis Sömmerda und im Kyff-
häuser-Kreis. „Das Thüringer Becken und die Hohe Schrecke sind 
Regionen mit einem großen touristischen Entwicklungspotenzial. 
Damit wir dieses ausschöpfen können, sind tragfähige Entwick-
lungskonzepte für Mobilitätsangebote, die Umsetzung bestehen-
der Planentwürfe und Modellprojekte erforderlich. Diese fördern 
wir in Nord- und Mittelthüringen mit fast 300.000 Euro“, sagt Mi-
nisterin Susanna Karawanskij. 

Im Juli 2024 wurde die Richtlinie „Regionalentwicklung und demo-
graphischer Wandel“ des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft bis August 2027 verlängert. Elf förderfähige 
Vorhaben konnten dieses Jahr bewilligt werden. Dazu zählen die 
beiden Bewilligungen für den Verein „Hohe Schrecke - Alter Wald 
mit Zukunft“ und die interkommunale Kooperation der „Allianz 
Thüringer Becken“. 

Mit 56.000 Euro unterstützt das TMIL den Verein „Hohe Schrecke 
- Alter Wald mit Zukunft“ bei der Untersuchung und Umsetzung 
ressourcenschonender Mobilitätsangebote. Ziel des Vorhabens 

ist es, innerregionale Mobilitäts- und Bündelungsansätze zu un-
tersuchen, um eine klimafreundliche Anbindung der umliegenden 
städtischen Räume zu erreichen. Mit weiteren 90.000 Euro wird 
ein zweites Projekt des Vereins gefördert, um ein Umsetzungs-
management für die bereits erarbeitete Zukunftsstrategie Hohe 
Schrecke zu unterstützen.

Seit 2010 verbindet das Naturschutzgroßprojekt „Hohe Schrecke 
- Alter Wald mit Zukunft“ Regionalentwicklung und Naturschutz 
miteinander. Die etwa 8.000 Hektar größtenteils unzerschnittene  
Waldfläche der Hohen Schrecke liegt nördlich des Thüringer  
Beckens an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und ist von mehreren 
Verwaltungsgemeinschaften der Landkreise Kyffhäuser und Söm-
merda umgeben. 

Zudem erhält der Zweckverband „Allianz Thüringer Becken“ 
155.000 Euro mit dem Ziel, die Infrastruktur für Radfahrende und 
Touristen in der Region um Sömmerda zu stärken. An den über-
regionalen Radwegen Unstrut-Radweg und Laura-Radweg, die 
die Allianzkommunen verbinden, sollen innovative Rastplätze 
entstehen, die unter anderem Lademöglichkeiten für Handys und 
E-Bikes mittels Solarenergie bereithalten. Die „Allianz Thüringer 
Becken“ ist ein Zusammenschluss der Städte Sömmerda und Ras- 
tenberg, der Landgemeinden Buttstädt und Kindelbrück sowie der 
Gemeinde Straußfurt. Der kommunale Zweckverband verfolgt ei-
nen kooperativen Ansatz zur Entwicklung der Region.

„Mit den fast 300.000 Euro Fördermitteln für die Hohe Schrecke 
und die Allianz Thüringer Becken unterstützen wir zukunftswei-
sende Projekte. Beide Vorhabenträger sind verlässliche und inno-
vative Partner für eine nachhaltige Weiterentwicklung der gesam-
ten Region“, so Ministerin Karawanskij. 

Im Rahmen der Richtlinie „Regionalentwicklung und demographi-
scher Wandel“ des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft sind noch kurzfristig Bewerbungen für die Förder-
periode 2025 möglich. Die Antragsfrist endet am 30. September 
2024.

Weitere Informationen zur Richtlinie finden Sie hier: 

https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/ 
unsere-themen/strategische-landesentwicklung- 

und-demografie/regionalentwicklung
https://www.serviceagentur-demografie.de/ 

foerderung/

Konstanze Gerling
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Impressum: Amtsblatt des Landkreises Sömmerda
Herausgeber: 		  Landkreis Sömmerda

Verlag und Druck:		  LINUS WITTICH Medien KG
			   In den Folgen 43, 98693 Ilmenau
			   Tel.: 03677 20 50-0, Fax: 03677 20 50-21

Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil: Der Landrat

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Yasmin Hohmann - Erreichbar unter der Anschrift 
des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom 
Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzei-
genveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen und zusätzlichen Ge-
schäftsbedingungen des Verlages und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden 
vorgegebene HGB-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus in 4-c Farben gemischt. 
Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbe-
schaffenheit. Deshalb kann für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernommen 
werden. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten nicht zu einer Ersatzleistung.

Verlagsleiter: Mirko Reise

Erscheinungsweise:
wöchentlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet
Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € (inkl. Porto u. gesetzl. MwSt) 
beim Verlag bestellen.


